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Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Auslegungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan erfolgte am 12.05.14. Die öffentliche 
Auslegung und die Behördenbeteiligung haben zwischenzeitlich vom 02.06.-02.07.14 
stattgefunden. Die eingegangenen Stellungnahmen sowie die Abwägungsvorschläge sind in 
der Abwägungstabelle vom 10.08.14 zusammengefasst.

An der Planzeichnung erfolgten keine Änderungen, lediglich textl. Festsetzungen und 
Begründung mussten angepasst werden. Im Wesentlichen wurden folgende Änderungen auf 
Grund der eingegangenen Stellungnahmen erforderlich:
 Die Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße entfällt; diese Festsetzung ist in 

Kombination mit der Beschränkung der Anzahl zulässiger Wohneinheiten je Gebäude 
nicht zulässig – da die Flächen jedoch direkt durch die Stadt vergeben werden, hat die 
Stadt hier dennoch Einfluss auf den Grundstückszuschnitt. 

 Die Festsetzung einer Mindestanzahl von Stellplätzen auf den Baugrundstücken entfällt; 
diese Festsetzung ist ebenfalls nicht möglich, die Stadt kann eine solche Mindestanzahl 
von Stellplätzen jedoch in den Grundstückskaufverträgen regeln.   
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Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Die Planung wird von den Planungsbüros Maysack-Sommerfeld Stadtplanung und Zumholz 
Landschaftsplanung in Zusammenarbeit mit dem FD Bauverwaltung und Stadtplanung 
erarbeitet, die Mittel stehen im Haushalt bereit.

Zu E: Beschlussempfehlung  

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des B-Planes abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß den Vorschlägen des Planungsbüros vom 10.08.2014 geprüft. Die 
Zusammenstellung vom 10.08.2014 ist Bestandteil dieses Beschlusses. Der Bürgermeister 
wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis 
mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
 
2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 92 der Landesbauordnung 
beschließt die Ratsversammlung den B-Plan Nr. 78 für das Gebiet südlich des Kuhlenwegs, 
westlich des Kleinen Moorwegs in einer Tiefe von ca. 170 m und nördlich des Schäferwegs, 
wie aus dem anliegenden Plan ersichtlich, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), als Satzung.
 
3. Die Begründung mit dem Umweltbericht wird gebilligt.
 
4. Der Beschluss des B-Planes durch die Ratsversammlung ist nach § 10 BauGB ortsüblich 
bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung 
und zusammenfassender Erklärung während der Sprechstunden eingesehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Teil A (Planzeichnung inkl. Legende) – unverändert - 
Teil B (textl. Festsetzungen)
Begründung (inkl. eingefügtem Umweltbericht)
Abwägungstabelle vom 10.08.14
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I.  Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB 
 
 
1. Ausschluss von Nutzungen in den allgemeinen Wohngebieten  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

In den allgemeinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO ausgeschlossen. 
 
 

2. Mindestgrundstücksgröße (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 

In allen allgemeinen Wohngebieten beträgt die Mindestgrundstücksgröße für Einzelhäuser 
550 m². Bei Doppelhäusern muss auf jede Doppelhaushälfte ein Grundstücksanteil von 
mindestens 300 m² entfallen. 

 
 

23. Höchstzulässige Zahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)  
 

Im allgemeinen Wohngebiet sind max. 2 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig. Bei 
Doppelhäusern ist je Haushälfte 1 Wohneinheit zulässig.  

 
 

34. Überschreitung von Baugrenzen (§ 31 Abs. 1 BauGB) 
 
An- und Vorbauten dürfen die Baugrenze von max. 1/3 der Länge des Hauptbaukörpers in 
einer Tiefe von max. 1,50 m überschreiten. 

 
 

5. Garagen, Carports und Stellplätze (§ 12 Abs. 6 BauNVO) 
 

Je Wohneinheit sind auf den Baugrundstücken mindestens 2 Stellplätze für Pkw (offen 
oder in Garagen/ Carports) zu errichten.  
Anm.: verschoben unter IV Hinweise 
  

 
46. Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauGB) 
 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. Von öffentlichen Verkehrsflächen muss ein Abstand von 
mindestens 3,00 m eingehalten werden. Dies gilt nicht für Einfriedungen. 

 
 

57. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

Die Lage der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen innerhalb der 
Grünflächen kann um maximal 2,00 m verschoben werden. 
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II.  Grünordnerische Festsetzungen  § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
 

 
1. Flächen mit Erhaltungsfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

 
1.1 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Anpflanzungen südlich des Kuhlenweges ist die dort stockende Hecke auf 
Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch gleichartige Neupflanzungen zu erset-
zen.  

 
Neupflanzungen sind mit 3 Stück pro 1,00 m und mit 2x verpflanzter Ware vorzunehmen.  
 
Die zum Erhalt festgesetzte private Grünfläche darf durch max. zwei Zufahrten mit einer 
max. Breite von je 3,50 m unterbrochen werden. 

 
 
1.2 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Anpflanzungen an der Westgrenze des Plangebietes sind die dort 
stockenden Gehölze (Weißdorn) auf Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch 
entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  

 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter Ware 
vorzunehmen.  

 
Artenvorschlag:  
Weißdorn   - Crataegus monogyna 
 
 

2. Flächen mit Anpflanzfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 

2.1 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Anpflanzungen ist zur Ergänzung der südlich vorhandenen 
Weißdornhecke eine Laubgehölzhecke auf einem 3,00 m breiten offenen Vegetations-
streifen zu pflanzen; die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind 
durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  
 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter Ware 
vorzunehmen.  
 
Artenvorschlag:  
Weißdorn   - Crataegus monogyna 
 
 

2.2 Auf den in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünflächen mit Anpflanzfestsetzung 
für Gehölze sind landschaftsgerechte Laubgehölzhecken auf einem 1,50 m breiten breiten 
offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten. Ab-
gängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  
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Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter Ware 
vorzunehmen.  
 
Artenvorschläge: 
Hainbuche   - Carpinus betulus 
Liguster    - Ligustrum vulgare 
Weißdorn   - Crataegus monogyna 
Feldahorn   - Acer campestre 
Rotbuche   - Fagus sylvatica 
 

 
3. Flächen mit Erhaltungs- und Anpflanzfestsetzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 
 

 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt und Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen sind die dort stockenden Gehölze auf 
Dauer zu erhalten und mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzarten zu ergänzen. 
Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  

 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter Ware 
vorzunehmen.  

 
Artenvorschläge:  
Feldahorn   - Acer campestre 
Hartriegel   - Cornus sanguinea 
Hasel    - Corylus avellana 
Hundsrose   - Rosa canina 
Schlehe    - Prunus spinosa 
Schwarzer Holunder  - Sambucus nigra 
Weißdorn   - Crataegus monogyna 

 
 

4. Erhaltungsfestsetzungen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
 

Der in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzte Baum ist auf Dauer zu erhalten. Im 
Wurzelbereich des Baumes (Kronenbereich + 1,50 m) sind Nebenanlagen, Garagen und 
Stellplätze unzulässig. Bei Abgang des Baumes ist gleichwertiger Ersatz im Plangebiet zu 
leisten. Als gleichwertiger Ersatz ist je begonnene 40 cm Stammumfang des betroffenen 
Baumes, gemessen in 1,00 m Höhe, ein Baum der gleichen Art mit einem Stammumfang 
20 - 25 cm zu pflanzen. 
 
Der jeweils 1. Ersatzbaum muss an Ort und Stelle des abgängigen Baumes gepflanzt 
werden, gegebenenfalls notwendige weitere Ersatzbäume müssen an geeigneter Stelle 
und innerhalb des Plangebietes gepflanzt werden.  
 
Artenvorschlag: 
Blut-Buche   - Fagus sylvatica f. purpurea 
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5. Anpflanzfestsetzungen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
5.1 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang des Kuhlenweges sind 

Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, auf einer 
jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Von den 
festgesetzten Standorten darf geringfügig abgewichen werden. Die Gesamtzahl der 
festgesetzten Bäume (5 Stück) darf nicht unterschritten werden. 
 
Artenvorschlag: 
Eschen-Ahorn   - Acer negundo 
Esche    - Fraxinus excelsior 
Schwarz-Erle  - Alnus glutinosa 

 
 

5.2 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang des Schäferweges sind 
Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, auf einer 
jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Von den 
festgesetzten Standorten darf geringfügig abgewichen werden. Die Gesamtzahl der 
festgesetzten Bäume (15 Stück) darf nicht unterschritten werden. 

 
Artenvorschlag: 
Linde    - Tilia in Arten  
 
 

5.3 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang des Kleinen Moorweges 
sind Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, 
auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Von 
den festgesetzten Standorten darf geringfügig abgewichen werden. Die Gesamtzahl der 
festgesetzten Bäume (9 Stück) darf nicht unterschritten werden. 

 
Artenvorschläge: 
Feldahorn   - Acer campestre 
Blumen-Esche   - Fraxinus ornus 

 
 
5.4 Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je angefangene 500 qm 

Grundstücksgröße mindestens ein kleinkroniger, heimischer und standortgerechter 
Laubbaum (Stammumfang mind. 14 - 16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden 
Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 qm vorzuhalten und 
dauerhaft zu begrünen. 

 
Artenvorschläge: 
bodenständige Hochstamm-Obstsorten 
Ahorn    - Acer in Arten 
Rotdorn in Weißdorn - Crataegus in Arten 
Vogelbeere  - Sorbus aucuparia 
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Zier-Apfel   - Malus 
Zier-Kirsche   - Prunus 

 
 

6. Festsetzungen zur Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB; § 84 LBO) 
 
6.1 Nicht überdachte PKW-Stellplätze und Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen auf den 

Baugrundstücken sind aus wasserdurchlässigen Materialien herzustellen. Der Abfluss-
beiwert solcher Flächen darf max. 0,6 betragen. Zulässig sind beispielsweise: 
Pflasterungen mit breiten Rasenfugen, Schotterrasen, Rasengittersteine. 

 
6.2  Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser ist von den Baugrundstücken in die 

öffentlichen Mulden in den Grünflächen abzuleiten.  
 
 
7. Einfriedungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB; § 84 LBO) 

 
Als Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen sind nur 
landschaftstypische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 m zulässig, die dauerhaft 
zu erhalten sind.  
 
Artenvorschläge: 
Hainbuche   - Carpinus betulus 
Liguster    - Ligustrum vulgare 
Weißdorn   - Crataegus monogyna 
Feldahorn   - Acer campestre 
Rotbuche   - Fagus sylvatica 

 
 

8. Schaffung von Niederwaldflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 

Die in der Planzeichnung festgesetzten Waldflächen mit der Kennzeichnung N= Nie-
derwald, dienen der Anlage einer Waldfläche in Form einer höhengestaffelten Pflanzung, 
ähnlich einem Waldrand; vorhandene Waldflächen sind zu integrieren und entsprechend 
einem Niederwald zu entwickeln. 
 
Artenvorschläge: 
Feldahorn  - Acer campestre 
Hasel   - Corylus avellana 
Heckenkirsche  - Lonicera xylosteum 
Hundsrose  - Rosa canina 
Schlehe   - Prunus spinosa 
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra 
Vogelkirsche  - Prunus avium 
Weißdorn  - Crataegus monogyna 
 
Damit Gefährdungen durch Brände und umstürzende Bäume vermieden werden können, 
ist ein regelmäßiges Auf-den-Stock-Setzen, also eine Bewirtschaftung als Niederwald 
vorzusehen. 
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III.  Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 1 LBO) 
 
 

1. Gebäudehöhen 
 
1.1  Sockelhöhe 

 
Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm (gemessen ab 
Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen, mit Kraftfahrzeugen befahrbarer öffentlichen 
Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück in Gebäude- und Straßenmitte) betragen. 
 
 

1.2 Firsthöhe 
 
Die Firsthöhe darf im gesamten Plangebiet maximal 10,00 m betragen. Als Firsthöhe gilt 
der senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem 
höchsten Punkt des Firstes, gemessen in der Firstmitte. 
 
 

2. Außenwände 
 
Außenwände der Hauptgebäude sind als Sichtmauerwerk oder als Holzverkleidung 
herzustellen. Für max. 30% der Gesamtwandfläche sind andere Materialien zulässig. 
Wohngebäude und sonstige Gebäude mit einer zulässigen Hauptnutzung, deren 
Außenwände aus sichtbaren Rundhölzern, Blockbohlen o. ä. bestehen, sind  nicht 
zulässig. 
 
 

3.  Aufschüttungen und Abgrabungen  
 
Die Geländeübergänge zwischen den öffentlichen Grünflächen und den privaten  
Grünflächen sind ohne Niveauversprung in Form einer Abböschung herzustellen. 
Abgrabungen an den Gebäuden sind unzulässig. Bezugspunkt ist die öffentliche 
Grünfläche. 
 
 

4.  Dächer 
 
Dächer sind als geneigte Dachflächen mit mindestens 20 Grad Dachneigung auszuführen, 
oder als begrüntes Flachdach. Bei Gebäudeteilen bis zu einer Grundfläche von maximal 
30 % der Gebäudegrundfläche (z.B. Wintergärten, Windfänge, Terrassenüberdachungen), 
ferner für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind andere Neigungen (auch 
Flachdächer) zulässig. Dachüberstände sind bis zu einem Maß von max. 1,00 m zulässig.  
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IV.  Hinweise 
 
1. Garagen, Carports und Stellplätze  
 

Je Wohneinheit sollen auf den Baugrundstücken mindestens 2 Stellplätze für Pkw (offen 
oder in Garagen/ Carports)  errichtet werden. 

 
 
2.  Auf den Waldabstand gem. § 24 Abs. 1 LWaldG wird hingewiesen. 
 

 
 
 

Aufgestellt: Barmstedt, 23.04.2014 
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M-S Stadtplanung 

AAUUFFSSTTEELLLLUUNNGG  DDEESS  BBEEBBAAUUUUNNGGSSPPLLAANNEESS  NNRR..  7788  DDEERR  SSTTAADDTT  TTOORRNNEESSCCHH  
BBEETTEEIILLIIGGUUNNGG  GGEEMM..  §§§§  44  AABBSS..  22  UUNNDD  33  AABBSS..  22  BBAAUUGGBB  //  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  
 
 
 
AA..  WWEEDDEERR  AANNRREEGGUUNNGGEENN  NNOOCCHH  HHIINNWWEEIISSEE  ÄÄUUßßEERRTTEENN  FFOOLLGGEENNDDEE  BBEETTEEIILLIIGGTTEE::  
 
 
BBEETTEEIILLIIGGTTEERR  

1. Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Schreiben vom 02.06.2014 
2.  Gemeinde Kummerfeld, über Amt Pinnau, Schreiben vom 06.06.2014 
3. Gemeinde Appen und Moorrege, über Amt Moorrege, Schreiben vom 11.06.2014 
4. azv Südholstein, Schreiben vom 11.06.2014 
5. Gemeinde Ellerhoop, über Amt Rantzau, Schreiben vom 12.06.2014 
6. Gemeinde Heidgraben, Schreiben vom 13.06.2014 
7.  Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau, Schreiben vom 16.06.2014 
8.  Gemeinde Prisdorf, über Amt Pinnau, Scheiben vom 24.06.2014 
9.  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Untere Forstbehörde, Schreiben vom 13.06.2014 
10. Gemeinde Heidgraben, Schreiben vom 13.06.2014 
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BB..  FFOOLLGGEENNDDEE  BBEETTEEIILLIIGGTTEE  ÄÄUUßßEERRTTEENN  AANNRREEGGUUNNGGEENN  OODDEERR  GGAABBEENN  HHIINNWWEEIISSEE::  
 
 
1. Stadt Uetersen, Schreiben vom 31.01.2014 & 20.06.2014 

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  
Stellungnahme vom 31.01.2014: 
 
Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen der Stadt Uetersen hat die 
o.g. Angelegenheit in seiner Sitzung am 30.01.2014 beraten und folgenden Be-
schluss gefasst, der gleichzeitig die Stellungnahme der Stadt Uetersen darstellt: 
 
Beschluss: 
Die Belange der Stadt Uetersen sind durch den Bebauungsplan Nr. 78 der Stadt 
Tornesch im Bereich der Verkehrsentwicklung berührt, denn im Bereich der Orts-
durchfahrt (Ahrenloher Straße) Richtung Autobahn wird sich die Verkehrssituation 
verschlechtern. Die Stadt Uetersen hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf den gesamten Verkehr in diesem Bereich. 

Es wurde eine verkehrstechnische Untersuchung1 im Rahmen der 30. Flächennut-
zungsplanänderung sowie eine ergänzende Untersuchung vorgenommen. Als Er-
gebnis der Untersuchungen ist einerseits festzuhalten, dass die geplanten Wohn-
gebiete "Tornesch Am See" (auch der B-Plan 78) über die vorhandenen und ge-
planten Knotenpunkte an die Ahrenloher Straße bzw. den Großen Moorweg ange-
bunden werden können. Andererseits sollte der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur 
Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtzentrum realisiert werden. 
Allerdings liegt zum einen die K22 nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 78, zum anderen fällt die Durchführung dieser Baumaßnahme nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich der Stadt Tornesch.  
Auf Grundlage der vorgenannten Untersuchungen hat der Bau- und Planungsaus-
schuss am 04.02.2013 die Auftragsvergabe zur Erstellung des integrierten Ver-
kehrskonzeptes beschlossen. Erste Ergebnisse werden im Herbst 2014 erwartet. 
Dies ist allerdings nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 
Außerdem werden hinsichtlich der künftigen Belastungswerte aus Sicht der Stadt 
Tornesch die Belange der Stadt Uetersen nicht maßgeblich berührt, weil die zu-
sätzlichen Verkehre gemäß der Verkehrsuntersuchung vom vorhandenen Straßen-
netz noch aufgenommen werden können.  

  
Nachfolgend werden die maßgeblichen Aussagen aus der Verkehrsuntersuchung 
beschrieben. 
Situation: Die Ortsdurchfahrt Tornesch (Jürgen-Siemsenstr./Ahrenloher Str. zwi-
schen Unterführung und Kreisverkehrsplatz) stößt zu den Hauptverkehrszeiten an 
den Rand ihrer Kapazitätsgrenze. Dadurch ist auch im Bereich der Ahrenloher 
Straße östlich des Kreisverkehrsplatzes in Richtung Ortsdurchfahrt zeitweilig ein 
Rückstau zu beobachten. Da Siedlungserweiterungen i.d.R. mit zusätzlichem Ver-
kehrsaufkommen verbunden sind, wurde im Vorfeld der Planung eine Verkehrsun-
tersuchung beauftragt. Diese weist nach, dass die zusätzliche Belastung vom vor-
handenen Straßennetz noch aufgenommen werden kann.  

                                                 
1 Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert; Verkehrsuntersuchung Tornesch Am See; Stand: August 2011; überarbeitet im Juni 2012. 
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1. Stadt Uetersen, Schreiben vom 31.01.2014 & 20.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

 Vorhandene Verkehrsuntersuchungen: Die für die nächsten Jahre beabsichtigte 
umfangreiche Siedlungsflächenentwicklung wurde im Rahmen der Bauleitplanung 
von Verkehrsuntersuchungen anerkannter Fachbüros begleitet, um die verkehrliche 
Verträglichkeit der Projekte nachzuweisen. Im Zusammenhang mit der beabsichtig-
ten Siedlungsentwicklung „Tornesch am See“ und der Planung einer neuen Sport-
anlage am Großen Moorweg wurden bereits Verkehrsuntersuchungen durchge-
führt. Aufbauend auf aktuellen Zählergebnissen im Untersuchungsbereich ist das 
Analyseverkehrsmodell der Stadt Tornesch aktualisiert worden. Im Rahmen der 
Prognoseerstellung wurde das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten 
Strukturentwicklungen abgeschätzt und in das Verkehrsmodell eingearbeitet. Im 
Rahmen der Prognose wurde außerdem eine weitere Verkehrs- und Strukturent-
wicklung im Tornescher Umland berücksichtigt. 

 Das Verkehrsaufkommen der Strukturerweiterungen führt prognostisch im angren-
zenden Straßennetz und an den Knotenpunkten im Zuge der Ahrenloher Straße zu 
einer entsprechenden Mehrbelastung. Durch den bereits erfolgten Ausbau der Kno-
tenpunkte am Großen Moorweg und am Thujaweg / Ohlenhoff kann der Verkehr 
dort verträglich abgewickelt werden. An den Knotenpunkten im Zentrum von 
Tornesch werden sich jedoch die bereits heute vorhandenen Defizite in der Ver-
kehrsqualität verschärfen. Die Belastungswerte im Planfall 1 (ohne Neubau der K 
22) belegen nochmals die Notwendigkeit für den geplanten Aus- bzw. Neubau der 
K 22, der zu einer spürbaren Entlastung des Straßenzugs L 110 / K 20 und der kri-
tischen Knotenpunkte führen wird. 

 Als Ergebnis der Untersuchungen ist daher festzuhalten, dass das geplanten 
Wohngebiet Tornesch Am See über die vorhandenen und geplanten Knotenpunkte 
an die Ahrenloher Straße und den Großen Moorweg angebunden werden können. 
Das Gutachten weist also nach, dass die zusätzlichen Verkehre vom vorhandenen 
Straßennetz noch aufgenommen werden können, so dass die Belange der Stadt 
Uetersen hinsichtlich der künftigen Belastungswerte aus Sicht der Stadt Tornesch 
zur Zeit nicht maßgeblich beeinträchtigt werden 
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1. Stadt Uetersen, Schreiben vom 31.01.2014 & 20.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

 Unabhängig davon sollte der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur Verbesserung der 
Verkehrssituation im Stadtzentrum kurzfristig realisiert werden. Die Durchführung 
dieser Baumaßnahme fällt allerdings nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt 
Tornesch. Da es sich bei der K 22 um eine Kreisstraße handelt, ist Baulastträger 
der Kreis Pinneberg 
Um die Verkehrssituation möglichst vollständig abbilden zu können, soll das vor-
handene Verkehrsgutachten um die Auswirkungen der aktuellen Erweiterungspla-
nungen der beiden großen, am Großen Moorweg ansässigen Unternehmen er-
gänzt werden. 

 Integriertes Verkehrskonzept: Um langfristig eine befriedigende verkehrliche Si-
tuation herzustellen, ist über die vorhandenen Verkehrsuntersuchungen hinaus ein 
integriertes Verkehrskonzept beauftragt, um systematisch Optionen der Vermei-
dung, der Verlagerung und der verträglichen Abwicklung des Verkehrs darzustel-
len. Hierbei wird die Entlastung der Ortsdurchfahrt durch ein optimiertes Angebot 
im öffentlichen Nahverkehr zwischen Uetersen und dem Bahnhof Tornesch bzw. 
Hamburg im Fokus der Betrachtung stehen. Erste Ergebnisse sollen im Herbst 
2014 vorliegen. 

 Die Stadt Uetersen hat bereits ein Verkehrskonzept erstellen lassen, dessen Da-
tengrundlage für ein von der Stadt Tornesch beauftragtes integriertes Verkehrs-
konzept genutzt werden kann. Parallel dazu sind Fachgespräche mit den Gemein-
den Heidgraben und Moorrege vorgesehen, um frühzeitig Verbesserungen im ge-
meinsamen ÖPNV zu erörtern. 

 Strategien: Die Stadt Tornesch verfolgt im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits 
heute folgende Strategien zur Lösung der Verkehrsprobleme: 
Die weitere Siedlungsflächenentwicklung soll weitgehend in bahnhofsnahen Berei-
chen östlich des Zentrums erfolgen, so dass zusätzliche Verkehre über das bereits 
ausgebaute Teilstück der K 22 in Richtung Nordwesten abfließen können. 

 Durch die Bahnhofsnähe der weiteren Siedlungsflächenentwicklung in Tornesch 
kann ein überdurchschnittlicher Anteil des ÖPNV/SPNV im Modal Split erreicht 
werden. Nutzungsgemischte Siedlungsstrukturen und polyzentrale Versorgungsan-
gebote sollen dazu beitragen, dass Verkehr tendenziell vermieden werden kann. 
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1. Stadt Uetersen, Schreiben vom 31.01.2014 & 20.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

 Gemeinsam mit der Stadt Uetersen wird angestrebt, die Attraktivität des öffentli-
chen Nahverkehrs zwischen Uetersen und Tornesch wesentlich zu verbessern, um 
in Verbindung mit weiteren Zughalten am Bahnhof Tornesch einen höheren Anteil 
des ÖPNV zu erreichen und die Straße damit zu entlasten. Ansätze hierfür sind die 
Einrichtung eines vertakteten Expressbusses Tornesch-Uetersen oder die Reakti-
vierung der Bahnstrecke Tornesch - Uetersen für den Personenverkehr. 
Der Ausbau der K 22 wird gefordert, um eine Entlastung der Ortsdurchfahrt zu er-
reichen. 

 Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und als bereits hinreichend be-
rücksichtigt angesehen. 

Stellungnahme vom 20.06.2014 
 
der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen der Stadt Uetersen hat die 
o.g. Angelegenheit in seiner Sitzung am 12.06.2014 beraten und folgenden Be-
schluss gefasst, der gleichzeitig die Stellungnahme der Stadt Uetersen darstellt: 
 
Beschluss: 
Die Belange der Stadt Uetersen sind durch den Bebauungsplan Nr. 78 der Stadt 
Tornesch im Bereich der Verkehrsentwicklung berührt, denn im Bereich der Orts-
durchfahrt (Ahrenloher Straße) Richtung Autobahn wird sich die Verkehrssituation 
verschlechtern. Die Stadt Uetersen hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf den gesamten Verkehr in diesem Bereich und fordert die Stadt 
Tornesch auf, die Auswirkungen des Verkehrsaufkommens auf die Region zu unter-
suchen und Lösungen zu erarbeiten. 

 
 
Die Stellungnahme der Stadt Uetersen entspricht den Aussagen der Stellungnah-
me vom 31.01.2014 (siehe weiter oben). Zusätzlich wurde jedoch die Forderung 
geäußert, die Auswirkungen des Verkehrsaufkommens auf die Region zu untersu-
chen und Lösungen zu erarbeiten. 
Es wird auf die obige Abwägung zur Stellungnahme vom 31.01.2014 verwiesen. 
Mit der Verkehrsuntersuchung "Tornesch am See" sowie mit den beschriebenen 
Strategien zur Verbesserung der Verkehrsproblematik ist die Stadt Tornesch der 
Forderung nachgekommen. 
Mit dem beauftragten integrierten Verkehrskonzept wird die Stadt Tornesch einen 
weiteren Schritt in diese Richtung gehen. Auf Anfrage kann der Stadt Uetersen das 
Konzept zur Verfügung gestellt werden, sobald es fertig gestellt ist. Erste Ergebnis-
se sollen im Herbst 2014 vorliegen. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und als bereits hinreichend be-
rücksichtigt angesehen. 
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2. Kreis Pinneberg, Fachdienst Bürgerservice, Schreiben vom 03.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

Die Abfallentsorgung muss sichergestellt sein. Bitte § 16 der UW Müllbeseitigung 
beachten. 

Die öffentlichen Erschließungsstraßen sind so bemessen, dass diese von den Müll-
fahrzeugen befahren werden können. Die Grundstücke, die über eine Privatstraße 
erschlossen werden, müssen ihre Müllcontainer an Abfuhrtagen an die nächste mit 
Müllfahrzeugen befahrbare Straße bringen. 
Die Äußerung wird zu gegebener Zeit berücksichtigt. 

Bitte Rast 06 (EAE 85/95) beachten. Achtung wichtiger Hinweis: Ein Müllfahrzeug 
hat folgende Maße: 10,90 m lang, 3,60 m hoch, 2,50 m breit. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Überbauungen, die die Straßenbreite im nachhinein verengen, wie Friesenwälle, 
Hecken, Carports oder ähnliches, sind auszuschließen. 

Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Es 
muss jedoch von öffentlichen Verkehrsflächen ein Abstand von mindestens 3,00 m 
eingehalten werden; dies gilt aber nicht für Einfriedungen. Damit soll der Straßen-
raum von störenden Einbauten möglichst freigehalten werden. 
Es obliegt den Grundstückseigentümern dafür Sorge zu tragen, dass z. B. durch 
Hecken die verfügbare Straßenbreite, auch auf längere Sicht gesehen, nicht einge-
schränkt wird. In die Begründung ist ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
Die Äußerung ist berücksichtigt. 

Entsorgung muss auch während der Bauphase sichergestellt sein. Der Hinweis wird im Rahmen der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
 
 
3. Kreis Pinneberg, Fachdienst Planen und Bauen, Schreiben vom 04.06.2014 

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  
Die Festsetzung nach § 9 Abs.1 Nr.3 BauGB hinsichtlich einer Mindestgrundstücks-
größe in Kombination mit einer Festsetzung nach § 9 Abs.1 Nr.6 BauGB hinsichtlich 
der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen ist unzulässig. 
Es darf daher nicht bestimmt bzw. festgelegt werden, dass beispielsweise auf einem 
Grundstück mit einer festgesetzten Mindestgrundstücksgröße beispielsweise nur ein 
Gebäude mit maximal 2 Wohnungen zulässig ist. 
(BVerwG Beschl. v. 31.1.1995 - 4 NB 48/93; Battis/Krautzberger/Löhr/ 
Mitschang/Reidt, § 9 Rn.44 Kommentar zum BauGB). 

Die textlichen Festsetzungen werden dahingehend geändert, dass die Mindest-
grundstücksgröße nicht mehr festgesetzt wird. Die Flächen befinden sich im Eigen-
tum der Stadt Tornesch, die Stadt beabsichtigt sich an die vorgeschlagene Grund-
stückseinteilung von 500 m² in der Planzeichnung. Die angestrebte Wohnform Ein-
zelhäuser bzw. Doppelhäuser mit max. 2 Wohneinheiten bleibt bestehen, um die 
Bauweise eindeutig festzulegen. 
Die Äußerung wird berücksichtigt. 
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3. Kreis Pinneberg, Fachdienst Planen und Bauen, Schreiben vom 04.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

Die Festsetzung hinsichtlich der Mindestanzahl von Stellplätzen für PKW i.S.v. § 9 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB ist unzulässig. Der Festsetzungskatalog nach § 9 BauGB ist 
abschließend. 
M.E. ist der § 12 Abs. 6 BauNVO für eine solche Festsetzung nicht anwendbar, da 
es sich um zulässigkeitsbeschränkende Festsetzungen handelt. § 12 Abs. 6 
BauNVO regelt nicht jedoch Mindestfestsetzungsmöglichkeiten. 

Die Festsetzung hinsichtlich der Mindestanzahl von Stellplätzen wird nunmehr als 
Hinweis aufgenommen. Eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen auf den Bau-
grundstücken ist im Rahmen der Baugenehmigung nachzuweisen. Die Stadt 
Tornesch wird die Anzahl der Stellplätze auf den Grundstücken zusätzlich im Rah-
men des Grundstücksverkaufs regeln.  
Die Äußerung wird berücksichtigt. 

§ 12 Abs. 6 BauNVO steht unter dem Vorbehalt, dass landesrechtliche Vorschriften 
nicht entgegenstehen. Dieser Vorbehalt entspricht der ausschließlichen Zuständig-
keit der Bundesländer in ihren Landesbauordnungen näher zu regeln, in welcher 
Weise die Stellplatzpflicht erfüllt werden kann bzw. zu erfüllen ist. (Fickert/ Fieseler, 
§ 12, Rn. 18.1, BauNVO) 

Der Stellplatzerlass von Schleswig Holstein ist nicht mehr rechtskräftig, soll aber 
weiterhin als Bemessungsgrundlage betrachtet werden. Die Stadt Tornesch will 
zusätzlich im Rahmen des Grundstücksverkaufs die Anzahl der Stellplätze auf den 
Grundstücken regeln.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 
 
4. Kreis Pinneberg, Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit, Schreiben vom 18.06.2014 

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  
Zum vorgelegten B-Plan 78 der Stadt Tornesch werden nach Abstimmung mit der 
Polizeidirektion Bad Segeberg SG 1.3 Bedenken und Anregungen erhoben. 

 

Auf den Grundsätzlichen Bedarf von Stellplätzen für Besucher und Anwohner wird 
nochmals hingewiesen! Auf die vorliegende Stellungnahme zur Anhörung vom 
15.01.2014 wird Bezug genommen. 

Im Rahmen der Kaufverträge soll der Nachweis erbracht werden, dass auf den 
Baugrundstücken eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen nachgewiesen werden. 
Aufgrund dieser Regelung und der geringen Größe des Plangebietes sind keine 
weiteren öffentlichen Stellplätze vorgesehen. Besucherstellplätze könnten ggf. im 
Straßenraum im Rahmen der Ausbauplanung berücksichtigt werden. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Stellungnahme vom 15.01.2014 
Zu dem o. a. B-Plan werden von hier, im Einvernehmen mit der Polizeidirektion 
Bad Segeberg SG 1.3, im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB fol-
gende Anregungen bzw. Bedenken erhoben. 
Die vorgelegten Unterlagen sind für eine abschließende verkehrsrechtliche Be-
urteilung nicht ausreichend. 
 

Abwägung vom 15.01.2014 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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4. Kreis Pinneberg, Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit, Schreiben vom 18.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

Innere Erschließung: 
Da die ausgewiesene Planstraße nur die Mindestanforderungen vorsieht, soll-
ten ausreichend PKW-Stellmöglichkeiten für Besucher und Anwohner vorgese-
hen werden. 

Private Stellplätze finden sich auf den Baugrundstücken. Diese sind ausrei-
chend groß bemessen, hier müssen mindestsens 2 Stellplätze nachgewiesen 
werden. Aufgrund dieser Regelung und der geringen Größe des Plangebietes 
sind keine weiteren öffentlichen Stellplätze vorgesehen.  
Die Äußerung wird teilweise berücksichtigt. 

Für die geplanten Anschlüsse/Einmündungen in den Kuhlenweg bzw. kleinen 
Moorweg sind jeweils Sichtdreiecke auf die Fahrbahn und den Radweg festzu-
legen 
 

In der Planzeichnung werden Sichtdreiecke für die Fahrbahn als Darstellung 
ohne Normcharakter aufgenommen. Weitere Darstellungen und Regelungen 
der Erschließung werden in der Ausbauplanung geregelt.  
Die Äußerung wird teilweise berücksichtigt. 

Äußere Erschließung: 
Die verkehrliche Anbindung ist in einem verkehrstechnischen Gutachten darzu-
stellen. Die bestehenden Straßen: Baumschulenweg, Schäferweg, Kuhlenweg 
und kleiner Moorweg lassen auf Grund ihrer Breite keinen Begegnungsverkehr 
zu. 

 
Ein verkehrstechnisches Konzept wird erstellt. Am 07.02.2014 wurde dem 
Fachdienst Verkehr die Planung der äußeren Erschließung vorgestellt und ab-
gestimmt.  
Die Äußerung wird im Rahmen der Ausbauplanung berücksichtigt. 

Detailplanungen sind frühzeitig vor Baubeginn mit dem Fachdienst Straßenbau 
und Verkehrssicherheit abzustimmen. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit be-
rücksichtigt. 

 Die Abwägung der Stellungnahme vom 15.01.2014 wird dahingehend ergänzt, 
dass die Festsetzung hinsichtlich der Mindestanzahl von Stellplätzen nunmehr als 
Hinweis aufgenommen wird, da eine solche Festsetzung im Bebauungsplan keine 
Rechtswirksamkeit besitzt. Die Stadt Tornesch wird die Anzahl der Stellplätze auf 
den Grundstücken zusätzlich im Rahmen des Grundstücksverkaufs regeln.  
Die Erschließungsplanung ist beauftragt, Besucherstellplätze können ggf. im Stra-
ßenraum und im Rahmen der Ausbauplanung zur gegebenen Zeit berücksichtigt 
werden. 
Die restliche Abwägung wird beibehalten. 
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5. Landesamt für Landwirtschaft und ländliche Räume, Außenstelle Südwest, Schreiben vom 19.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG    

Das angepasste Schallschutzgutachten wurde nicht vorgelegt. Eine weitergehende 
Überprüfung ist somit nicht möglich. Es wird um die Zusendung für die hiesigen Ak-
ten gebeten. 

Gemeint ist hier vermutlich das schalltechnische Gutachten zum benachbarten Be-
bauungsplan Nr. 52, 4. Änderung. Das Schallgutachten wurde nachträglich ver-
sandt. Mit den in der B-Planänderung festgesetzten Kontingenten ist eine Beein-
trächtigung des Bebauungsplanes Nr. 78 ausgeschlossen. Der Bebauungsplan 
Nr. 52, 4. Änderung muss vor dem Bebauungsplan Nr. 78 und 79 Inkrafttreten, da-
mit der Schutz des Wohngebietes gewährleistet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Lärmpegelbereiche 2 
Die Äußerung wird berücksichtigt. 

Zu den vorgelegten Planungsunterlagen sind seitens des Fachbereichs Immissions-
schutz keine Bedenken und Anregungen mitzuteilen. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

                                                 
2 Schalltechnische Untersuchung zur B-Plan 78 Lärmkontor, Hamburg April 2014. 
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5. Landesamt für Landwirtschaft und ländliche Räume, Außenstelle Südwest, Schreiben vom 19.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG    

Bei Planänderungen und Ergänzungen wird um erneute Beteiligung mit Benennung 
der geänderten oder ergänzten Teile gebeten. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit betrach-
tet. 

 
 
6. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Schreiben vom 17.06.2014 

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG    
Gegen den vorgelegten Plan und die gleichzeitige öffentliche Auslegung habe ich 
keine Bedenken. wenn meine Stellungnahme - Az.: 219-555.811-56.048 vom 
16.01.2014 berücksichtigt wird 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Stellungnahme vom 10.01.2014 
Das ausgewiesene Plangebiet liegt südlich der Landesstraße 110 innerhalb ei-
ner nach § 4 Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein (StrWG) festgesetz-
ten Ortsdurchfahrt. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über eine neue 
PIanstraße, die an das vorhandene Gemeindestraßennetz ("Kuhlenweg" bzw. 
"Kleiner Moorweg") anschließt. 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 78 der Stadt Tornesch habe 
ich in straßenbaulicher und -verkehrlicher Hinsicht keine Bedenken. 

Abwägung vom 10.01.2014 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen weise ich jedoch darauf hin, dass 
bei einer eventuell späteren Erweiterung des Plangebietes der Knotenpunkt 
Landesstraße 110 (Ahrenloher Straße) I Kuhlenweg zu überprüfen ist und die 
verkehrlichen Auswirkungen auf die Landesstraße 110 (Ahrenloher Weg) durch 
entsprechende verkehrstechnische Untersuchungen nachzuweisen sind. 

Die Stadt Tornesch hat für das gesamte Entwicklungsgebiet „Tornesch am 
See“ ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Gemäß dieser Verkehrstech-
nischen Untersuchung vom August 2011 ist davon auszugehen, dass der vor-
handene Knotenpunkt am Ahrenloher Straße /L110 die zusätzlichen Belastun-
gen aufnehmen  kann.3  
Die Verkehrsuntersuchung "Tornesch Am See" wurde dem Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
65 der Stadt Tornesch übersandt. 
Die Äußerung ist bereits berücksichtigt. 

                                                 
3 Verkehrsuntersuchung Tornesch am See, Ing. Gemeinschaft Dr. Ing Schubert, Hannover, 2011; überarbeitet im Juni 2012 
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6. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Schreiben vom 17.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG    

Ich gehe davon aus, dass bei der Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festle-
gung von Schallschutzmaßnahmen die zu erwartenden Verkehrsmenge auf der 
Landesstraße 110 berücksichtigt wird und die Bebauung ausreichend vor Im-
missionen geschützt ist. Immissionsschutz kann vom Baulastträger der Landes-
straße nicht gefordert werden. 

Die schalltechnische Untersuchung zum B-Plan 65 wurde dem Landesbetrieb 
im Rahmen der Aufstellung des B-Plans Nr. 65 übersandt. Das Gutachten wur-
de um eine Karte mit den Lärmpegelbereichen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes 78 erweitert. Die nachstehende Abbildung zeigt, dass nur im 
nördlichen und westlichen Bereich geringe Überschreitungen zu erwarten sind. 
Die vorhandenen bzw. geplanten Wohnbauflächen liegen im Lärmpegelbereich 
zwei. Dieser Bereich hält die Werte für Allgemeine Wohngebiete ein. Die nörd-
liche Baugrenze wurde entsprechend dem Lärmpegelbereich II abgerückt. 
Die Äußerung ist somit berücksichtigt. 

 

 Abb. Lärmpegelbereiche 4 

                                                 
4 Schalltechnische Untersuchung zur B-Plan 78 Lärmkontor, Hamburg April 2014. 
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6. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Schreiben vom 17.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG    

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Straßen des überörtlichen Ver-
kehrs mit Ausnahme der Kreisstraßen. Eine zusätzliche Stellungnahme in stra-
ßenbaulicher und -verkehrlicher Hinsicht durch das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Technologie erfolgt nicht. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Es werden keine neuen Gesichtspunkte vorgebracht. Die Abwägung wird 
beibehalten. 

In diesem Zusammenhang weise ich noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass 
hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen, bei einer eventuell späteren Erweite-
rung des PIangebietes der Knotenpunkt Landesstraße 110 (Ahrenloher Straße)/ 
Kuhlenweg zu überprüfen ist und die verkehrlichen Auswirkungen auf die Landes-
straße 110 (Ahrenloher Straße) durch entsprechende verkehrstechnische Untersu-
chungen nachzuweisen sind. 

Es wurde eine verkehrstechnische Untersuchung5 im Rahmen der 30. Flächennut-
zungsplanänderung sowie eine ergänzende Untersuchung vorgenommen. Als Er-
gebnis der Untersuchungen ist einerseits festzuhalten, dass die geplanten Wohn-
gebiete "Tornesch Am See" (auch der B-Plan 78) über die vorhandenen und ge-
planten Knotenpunkte an die Ahrenloher Straße bzw. den Großen Moorweg ange-
bunden werden können. Andererseits sollte der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur 
Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtzentrum realisiert werden. 
Allerdings liegt zum einen die K22 nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 78, zum anderen fällt die Durchführung dieser Baumaßnahme nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich der Stadt Tornesch. Da es sich bei der K 22 um eine Kreisstra-
ße handelt, ist der Kreis Pinneberg Baulastträger. 
Auf Grundlage der vorgenannten Untersuchungen hat der Bau- und Planungsaus-
schuss am 04.02.2013 die Auftragsvergabe zur Erstellung des integrierten Ver-
kehrskonzeptes beschlossen. Erste Ergebnisse werden im Herbst 2014 erwartet. 
Dies ist allerdings nicht Sache des Bebauungsplanes. 
Die Äußerung ist somit berücksichtigt. 

 
 

                                                 
5 Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert; Verkehrsuntersuchung Tornesch Am See; Stand: August 2011; überarbeitet im Juni 2012. 
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8. IHK Kiel, Schreiben vom 27.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

Angesichts des benachbarten Gewerbe- und Mischgebietes ist zu beachten, dass 
die Wohnbebauung ausreichenden Abstand zur Gewerbenutzung hält, um Konflikte 
zwischen Gewerbebetrieben und Anwohnern zu vermeiden. 

Südöstlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 52 wird die 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes 52 entwickelt, die sich bereits im Verfahren befindet. 
Hier werden Lärmkontingente festgesetzt, so dass die künftige Bebauung im B-
Plan 78 nicht beeinträchtigt wird.  
Die Realisierung der angestrebten Nutzung des B-Planes 78 kann erst erfolgen, 
wenn die Emissionskontingente zum B-Plan 52 rechtskräftig werden. Die Stadt ist 
sich dieser Tatsache bewusst.  
Die Äußerung wird berücksichtigt. 

 
 
9. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 26.06.2014 

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Unsere Belange wurden umfassend berück-
sichtigt. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-
rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist 
es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Be-
bauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf 
genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 2 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit berück-
sichtigt. 
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10. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 27.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

Untere Bodenschutzbehörde: 
Keine weiteren Anregungen/ Ergänzungen. Ansprechpartner in der unteren Boden-
schutzbehörde: Herr Krause, Telefon: 04121/4502-2286 
 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Untere Wasserbehörde: 
Der B-Plan 78 der Gemeinde Tornesch kann aus Sicht der unteren Wasserbehörde 
nur dann verwirklicht werden, wenn nachgewiesen wird, wie mit dem anfallenden 
Niederschlagwasser verfahren werden soll. 
Der Hinweis auf Mulden, die den Abfluss verzögern sollen, ist nicht ausreichend für 
eine qualifizierte Beurteilung der Entwässerungsplanung. Zurzeit ist die Nieder-
schlagswasserentwässerung nicht gesichert. 
Ihr Ansprechpartner ist Hartwig Neugebauer, Tel-Nr.: 041214502-2301. 
 

Das wasserwirtschaftliche Konzept wird zurzeit bearbeitet, eine erste Abstimmung 
mit der Unteren Wasserbehörde ist bereits erfolgt. Im Rahmen der Ausbauplanung 
werden die Ergebnisse des Konzeptes berücksichtigt.  
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit berück-
sichtigt 

Grundwasser 
Keine Anmerkungen, Ansprechpartner: Herr Klüßmann, Tel.: 041214502-2283 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Untere Naturschutzbehörde: 
Grundsätzlich keine Bedenken, die Kompensationsfläche wird vom Ökokonto abge-
bucht, ein entsprechender Antrag ist bei der UNB zu stellen. Auskunft erteilt Herr 
Hoffmann: 04121145022267 
 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit berück-
sichtigt. 

Gesundheitlicher Umweltschutz: 
Ich habe keine Anregungen. Auskunft erteilt: Frau Schierau, Tel.: 0412145022294 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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11. BUND-Landesverband SH, Schreiben vom 30.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

Wie bereits in unserer Stellungnahme zum B 79 fehlt auch hier zum Gebiet 
"Tornesch am See" ein energetisches zukunftsweisendendes Konzept nicht nur für 
regenerative Energie. Gerade, wenn größere Baugebiete erschlossen werden, kön-
nen BHKW's oder andere zentrale Energieerzeuger zum Einsatz kommen und sind 
sowohl wirtschaftlicher und auch klimafreundlicher als Einzelanlagen. Chancen für 
eine klimapolitische und zukunftsfähige Planung werden hier verschenkt. 

Der Einsatz von Kraftwärmekopplungsanlagen oder sonstigen Anlagen zur Ener-
gieeinsparung kann erfolgen, soll aber nicht festgeschrieben werden. Die Gemein-
de möchte die künftigen Bauherren in der Wahl der Energieerzeugung nicht ein-
schränken. Vorgesehen sind Einfamilienhäuser, bei den heutigen hohen Dämm-
standards ist der Einsatz von Kraftwärmekopplungsanlagen wenig wirtschaftlich 
bzw. ökologisch nachhaltig. 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen, jedoch nicht geteilt 

11 Grünordnerische Festsetzungen 
2.2 Flächen mit Anpflanzfestsetzungen 
Festsetzungen von Gehölzanpflanzungen auf privaten Grundstücken sind insofern 
als problematisch anzusehen, da die Kontrollmöglichkeiten nur eingeschränkt aus-
geübt werden kann. Derartiger Ausgleich sollte immer auf Flächen stattfinden, die 
im Eigentum oder Einfluss der Gemeinde sind. 

Bei den privaten Grünflächen mit Anpflanzfestsetzungen handelt es sich um 1,50 m 
breite Vegetationsstreifen mit Anpflanzfestsetzungen für Laubhecken zur Eingrü-
nung der Bauflächen zu den angrenzenden öffentlichen Grünflächen. Da den He-
cken für die Ortsbildgestaltung eine wichtige Funktion zukommt, wurde als Mittel 
zur Stärkung der Funktion der Hecken die zeichnerische Festsetzung einer privaten 
Grünfläche gewählt. Die Hecken haben keine Ausgleichsfunktion, sie dienen der 
Minimierung des Eingriffs in das Landschaftsbild. 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 

6. Festsetzungen zur Wasserwirtschaft 
Positiv sehen wir, dass ausdrücklich Gründächer, Rasengittersteine, sowie Versi-
ckerungsmulden vorgesehen bzw. eingeplant sind. Auch der hohe Grünanteil wird 
(nicht nur) unter dem Aspekt der zu erwartenden klimatischen Veränderungen si-
cher die Lebensqualität der Menschen im Planungsgebiet heben. Als Anregung für 
die Maßnahmen des dezentralen Regenwasser-Managements sei auf die neu eröff-
neten Regenspielplätze in Hamburg hingewiesen: 
http://www.hamburgwasser.de/pressemitteilung/items/deutschlands-erster-
regenspielplatz-eroeffnet.html 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

8. Schaffung von Niederwaldflächen 
Vorhandenen Hochwald gegen Niederwald auszutauschen, nur um einen geringe-
ren Abstand zur Neubebauung möglich zu machen sehen wir kritisch. Durch die 
größere Nähe der Gebäude zur Niederwaldfläche wird die ökologische Funktion des 
Waldes beeinträchtigt. Auch die geplante Nachbarschaft des Spielplatzes (der Wald 
als Abenteuer-Spielplatz) und der Parkanlage (der Wald als Hundeklo) zeigt, dass 
es eher die Erhöhung des Wohnwertes als die Naturschutzaspekte im Fokus steht. 

 
Aufgrund der örtlichen Lage und der geringen Größe kommt der Waldfläche derzeit 
sowie zukünftig eine eingeschränkte ökologische Funktion zu, die durch die an-
grenzenden Nutzungen beeinträchtigt ist. Sowohl aus Sicht der Unteren Forstbe-
hörde als auch aus landschaftsplanerischer Sicht ist es notwendig, trotz der ge-
planten Ausweisung von Wohnbauflächen eine Waldfläche festzusetzen, auch 
wenn die Nutzung als Abenteuer-Spielplatz zu erwarten ist; ein größerer Abstand 
würde für ‚spielfreudige‘ Kinder an der Tatsache auch nichts ändern. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen jedoch nicht berücksichtigt. 
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11. BUND-Landesverband SH, Schreiben vom 30.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

12 Verkehrliche Erschließung 
Die Verkehrssituation in Tornesch ist mit der Umsetzung des Vorhabens Tornesch 
am See unseres Erachtens nicht gelöst. 
Auch wenn (derzeit) kein zusätzlicher Verkehr durch die Beschäftigten der beiden 
Betriebe im Großen Moorweg erwartet wird und auch (derzeit) für den LKW-Verkehr 
keinen großen Änderungen der Ist-Situation vorausgesagt wird, können künftig Ver-
kehrsprobleme auftreten. 

 
Es wurde eine verkehrstechnische Untersuchung6 im Rahmen der 30. Flächennut-
zungsplanänderung sowie eine ergänzende Untersuchung vorgenommen. Als Er-
gebnis der Untersuchungen ist einerseits festzuhalten, dass die geplanten Wohn-
gebiete "Tornesch Am See" (auch der B-Plan 78) über die vorhandenen und ge-
planten Knotenpunkte an die Ahrenloher Straße bzw. den Großen Moorweg ange-
bunden werden können. Andererseits sollte der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur 
Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtzentrum realisiert werden. 
Allerdings liegt zum einen die K22 nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 78, zum anderen fällt die Durchführung dieser Baumaßnahme nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich der Stadt Tornesch. Da es sich bei der K 22 um eine Kreisstra-
ße handelt, ist der Kreis Pinneberg Baulastträger. 
Auf Grundlage der vorgenannten Untersuchungen hat der Bau- und Planungsaus-
schuss am 04.02.2013 die Auftragsvergabe zur Erstellung des integrierten Ver-
kehrskonzeptes beschlossen. Erste Ergebnisse werden im Herbst 2014 erwartet.  
Dies ist allerdings nicht Sache des Bebauungsplanes. 

Das Neubaugebiet wird ebenfalls über den Großen Moorweg erschlossen - mit er-
warteten zwei PKW je Wohneinheit (1.5.). Es wird zwangsläufig durch das Projekt 
"Tornesch am See" zu mehr Verkehr im Bereich kommen (allein schon während der 
Bauphase). Der zunehmende Verkehr wird nicht nur zu noch häufigeren Beinahe-
Unfällen am Kreisel führen, sondern auch die Situation Richtung Esinger Wohld ver-
schärfen. 
. 

Nachfolgend werden die maßgeblichen Aussagen aus der Verkehrsuntersuchung 
beschrieben. Bei Bedarf kann es bei der Stadt Tornesch angefordert werden. 
Situation: Die Ortsdurchfahrt Tornesch (Jürgen-Siemsenstr./Ahrenloher Str. zwi-
schen Unterführung und Kreisverkehrsplatz) stößt zu den Hauptverkehrszeiten an 
den Rand ihrer Kapazitätsgrenze. Dadurch ist auch im Bereich der Ahrenloher 
Straße östlich des Kreisverkehrsplatzes in Richtung Ortsdurchfahrt zeitweilig ein 
Rückstau zu beobachten. Da Siedlungserweiterungen i.d.R. mit zusätzlichem Ver-
kehrsaufkommen verbunden sind, wurde im Vorfeld der Planung eine Verkehrsun-
tersuchung beauftragt. Diese weist nach, dass die zusätzliche Belastung vom vor-
handenen Straßennetz noch aufgenommen werden kann.  

Bereits jetzt nutzen Sprinter und (Klein-)LKW, z.T. mit Containern von Dörner oder 
Heydorn, den Schäferweg als "schnelle" Alternative zur Ahrenloher Straße. Da die-
ses Gebiet aber auch intensiv von Spaziergängern, Joggern und Reitern genutzt 
wird, häufen sich dort ebenfalls die brenzligen Situationen 

Der Schäferweg soll im Rahmen der Gesamtplanung Tornesch am See nur noch 
als Geh- und Radweg genutzt werden. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

                                                 
6 Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert; Verkehrsuntersuchung Tornesch Am See; Stand: August 2011; überarbeitet im Juni 2012. 
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11. BUND-Landesverband SH, Schreiben vom 30.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

Straßenbau ist grundsätzlich keine Lösung für Verkehrsprobleme. 
"Tornesch am See" liegt in Bahnhofsnähe, Einkaufsmöglichkeiten sind in Fahrrad-
Entfernung vorhanden. Diese Potentiale müssen - wie ja auch schon praktiziert - 
weiter gefördert werden (vorgesehene Rad-Anbindungen, häufigere Halte der Regi-
onalzüge - dann aber auch geeignete Fahrradstellplätze am Bahnhof!). 
Ausbaufähig ist der Bus-Verkehr, nicht nur für die Anbindung der neuen Wohnquar-
tiere sondern auch für die neuen Sportplätze (von denen zukünftig Lärmemissionen 
zu erwarten sind, die nicht berücksichtigt wurden). 
Bezüglich des zunehmenden Drucks auf das Gebiet um den Esinger Wohld durch 
Verkehr und Erholungssuchenden sollte dringend eine Lösung erarbeitet werden 

Vorhandene Verkehrsuntersuchungen: Die für die nächsten Jahre beabsichtigte 
umfangreiche Siedlungsflächenentwicklung wurde im Rahmen der Bauleitplanung 
von Verkehrsuntersuchungen anerkannter Fachbüros begleitet, um die verkehrliche 
Verträglichkeit der Projekte nachzuweisen. Im Zusammenhang mit der beabsichtig-
ten Siedlungsentwicklung „Tornesch am See“ und der Planung einer neuen Sport-
anlage am Großen Moorweg wurden bereits Verkehrsuntersuchungen durchge-
führt. Aufbauend auf aktuellen Zählergebnissen im Untersuchungsbereich ist das 
Analyseverkehrsmodell der Stadt Tornesch aktualisiert worden. Im Rahmen der 
Prognoseerstellung wurde das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten 
Strukturentwicklungen abgeschätzt und in das Verkehrsmodell eingearbeitet. Im 
Rahmen der Prognose wurde außerdem eine weitere Verkehrs- und Strukturent-
wicklung im Tornescher Umland berücksichtigt. 

 Das Verkehrsaufkommen der Strukturerweiterungen führt prognostisch im angren-
zenden Straßennetz und an den Knotenpunkten im Zuge der Ahrenloher Straße zu 
einer entsprechenden Mehrbelastung. Durch den bereits erfolgten Ausbau der Kno-
tenpunkte am Großen Moorweg und am Thujaweg / Ohlenhoff kann der Verkehr 
dort verträglich abgewickelt werden. An den Knotenpunkten im Zentrum von 
Tornesch werden sich jedoch die bereits heute vorhandenen Defizite in der Ver-
kehrsqualität verschärfen. Die Belastungswerte im Planfall 1 (ohne Neubau der K 
22) belegen nochmals die Notwendigkeit für den geplanten Aus- bzw. Neubau der 
K 22, der zu einer spürbaren Entlastung des Straßenzugs L 110 / K 20 und der kri-
tischen Knotenpunkte führen wird. 

 Als Ergebnis der Untersuchungen ist daher festzuhalten, dass das geplanten 
Wohngebiet "Tornesch Am See" über die vorhandenen und geplanten Knotenpunk-
te an die Ahrenloher Straße und den Großen Moorweg angebunden werden kön-
nen. Das Gutachten weist also nach, dass die zusätzlichen Verkehre vom vorhan-
denen Straßennetz noch aufgenommen werden können.  

 Unabhängig davon sollte der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur Verbesserung der 
Verkehrssituation im Stadtzentrum kurzfristig realisiert werden. Die Durchführung 
dieser Baumaßnahme fällt allerdings nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt 
Tornesch. Da es sich bei der K 22 um eine Kreisstraße handelt, ist Baulastträger 
der Kreis Pinneberg 
Um die Verkehrssituation möglichst vollständig abbilden zu können, soll das vor-
handene Verkehrsgutachten um die Auswirkungen der aktuellen Erweiterungspla-
nungen der beiden großen, am Großen Moorweg ansässigen Unternehmen er-
gänzt werden. 
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11. BUND-Landesverband SH, Schreiben vom 30.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

 Integriertes Verkehrskonzept: Um langfristig eine befriedigende verkehrliche Si-
tuation herzustellen, ist über die vorhandenen Verkehrsuntersuchungen hinaus ein 
integriertes Verkehrskonzept beauftragt, um systematisch Optionen der Vermei-
dung, der Verlagerung und der verträglichen Abwicklung des Verkehrs darzustel-
len. Hierbei wird die Entlastung der Ortsdurchfahrt durch ein optimiertes Angebot 
im öffentlichen Nahverkehr zwischen Uetersen und dem Bahnhof Tornesch bzw. 
Hamburg im Fokus der Betrachtung stehen. Erste Ergebnisse werden im Herbst 
2014 erwartet. 

 Die Stadt Uetersen hat bereits ein Verkehrskonzept erstellen lassen, dessen Da-
tengrundlage für ein von der Stadt Tornesch beauftragtes integriertes Verkehrs-
konzept genutzt werden kann. Parallel dazu sind Fachgespräche mit den Gemein-
den Heidgraben und Moorrege vorgesehen, um frühzeitig Verbesserungen im ge-
meinsamen ÖPNV zu erörtern. 

 Strategien: Die Stadt Tornesch verfolgt im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits 
heute folgende Strategien zur Lösung der Verkehrsprobleme: 
Die weitere Siedlungsflächenentwicklung soll weitgehend in bahnhofsnahen Berei-
chen östlich des Zentrums erfolgen, so dass zusätzliche Verkehre über das bereits 
ausgebaute Teilstück der K 22 in Richtung Nordwesten abfließen können. 

 Durch die Bahnhofsnähe der weiteren Siedlungsflächenentwicklung in Tornesch 
kann ein überdurchschnittlicher Anteil des ÖPNV/SPNV im Modal Split erreicht 
werden. Nutzungsgemischte Siedlungsstrukturen und polyzentrale Versorgungsan-
gebote sollen dazu beitragen, dass Verkehr tendenziell vermieden werden kann. 

 Gemeinsam mit der Stadt Uetersen wird angestrebt, die Attraktivität des öffentli-
chen Nahverkehrs zwischen Uetersen und Tornesch wesentlich zu verbessern, um 
in Verbindung mit weiteren Zughalten am Bahnhof Tornesch einen höheren Anteil 
des ÖPNV zu erreichen und die Straße damit zu entlasten. Ansätze hierfür sind die 
Einrichtung eines vertakteten Expressbusses Tornesch-Uetersen oder die Reakti-
vierung der Bahnstrecke Tornesch - Uetersen für den Personenverkehr. 
Der Ausbau der K 22 wird gefordert, um eine Entlastung der Ortsdurchfahrt zu er-
reichen.  
Die Äußerung ist somit berücksichtigt. 



 

 
TOR12003_13007_4(2) 

M-S Stadtplanung Bebauungsplan Nr. 78 der Stadt Tornesch - Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit: Abwägungsvorschlag 19 

11. BUND-Landesverband SH, Schreiben vom 30.06.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

Umweltbericht 
1.3.1. Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus-
wirkungen 
Die Zuordnung der Ausgleichsflächen (Größe, Lage und Entwicklungsziele) sollte 
nachgetragen werden, ebenso die Verfügbarkeit der Flächen. 

Der erforderliche Ausgleich erfolgt über das Ökokonto der  Stadt Tornesch. Die 
Zuordnung der Flächen kann zu gegebener Zeit bei der Stadt Tornesch eingese-
hen werden. 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

1.2.1.2 Schutzgut Artenschutz 
Auch hier gilt, wie im B 52 die gesamtheitliche Betrachtung mit dem Wegfall von 
Natur und Landschaft und der negativen Veränderung für den Artenschutz 

Es ist zutreffend, dass es im Anschluss an das Plangebiet weitere bauliche Ent-
wicklungsflächen gibt. In jedem der dafür aufgestellten bzw. in Aufstellung befindli-
chen B-Pläne wird eine Umweltprüfung mit artenschutzrechtlicher Betrachtung vor-
genommen. Eine gesamtheitliche Betrachtung des Artenschutzes ist im Rahmen 
der 30. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem ‚Artenschutzbeitrag zum 
Gebiet Tornesch-Ost/ Prüfung der besonderen Artenschutzbelange/ BIOPLAN 
(13.09.2010) erfolgt. 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1.2.1.6. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Das "traditionell landwirtschaftlich[e]" Landschaftsbild des Plangebietes sollte nicht 
nur einfach als "typisch" angesehen und verstanden werden. Diese Landschaft ist 
identitätsbildend und bestimmend für das Heimat-Gefühl der hier lebenden Men-
schen (wie auch einige leider mittlerweile aus dem Stadtbild verwundenen Gebäu-
de). Landschaft ist sehr wohl ein schützenswertes (Kultur-)Gut! 

Den Ausführungen kann aus landschaftsplanerischer Sicht zugestimmt werden, 
was jedoch nichts daran ändert, dass auch dem Belang einer zentrumsnahen Neu-
bebauung ein hoher Stellenwert zukommt. Nahezu alle Neubaugebiete werden im 
Bereich von bisher landwirtschaftlich genutzten Bereichen errichtet; ein rechtlicher 
Schutzanspruch besteht für die im Plangebiet vorhandene Landschaft nicht. Es 
befinden sich, mit Ausnahme der Waldfläche, innerhalb des Plangebietes keine 
gesetzlich geschützten Gebiete oder Einzelelemente (Biotope, Natur-/ Kulturdenk-
male, geschützte Landschaftsbestandteile gem. §§ 17, 18, 21 LNatSchG). Die vor-
handene Landschaftelemente wie z, B. Knicks und Gräben sind soweit es geht in 
das Baugebiet integriert worden.   
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

S. 11 
Bitte die Fußnote zur Eingriffsregelung aktualisieren (Dezember 2013 statt August 
1998). 

 
Die redaktionelle Änderung wird in den Umweltbericht aufgenommen. 
Der Hinweis wird beachtet. 

Allgemein 
Zum Schutz der nachtaktiven Insekten und der Energieeinsparung sollten für die 
Straßenbeleuchtung LED Lampen (3000K oder 6000K)' oder zumindest Natrium-
dampfhochdrucklampen (SEIST) bevorzugt werden. Sie sollten staubdicht und zu 
den Grünflächen hin abgeschirmt werden, so dass eine direkte Lichteinwirkung 
vermieden wird. 

 
Eine genaue Festschreibung vom Lampentypen/ bzw. Leuchtmitteln ist nicht vor-
gesehen, da eine Weiterentwicklung der Technik nicht vorhersehbar ist und der 
Einsatz möglichst effizienter Leuchtmittel auch in Zukunft nicht eingeschränkt wer-
den soll (ggf. Einsatz von LED Leuchten).  
Der Empfehlung wird nicht gefolgt. 
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12. NABU Schleswig-Holstein, Schreiben vom 02.07.2014 

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  
der NABU Schleswig-Holstein bedankt sich für die zugeschickten Unterlagen und 
die Verlängerung der Stellungnahmefrist. Der NABU gibt zu dem o.a. Vorhaben - 
nach Rücksprache mit seinem örtlichen Bearbeiter - die nachfolgende Stellungnah-
me ab. 

 

Der vorgelegte Bebauungsplan fügt sich gut in das städteplanerische Gesamtkon-
zept "Tornesch am See" ein. Die Einbindung vorhandener Strukturen wie z.B. der 
Hecken und des Waldstreifens sowie deren Aufwertung durch entsprechende Fest-
setzungen werden vom NABU ausdrücklich begrüßt. Dazu gehört auch die vorran-
gige Versickerung des Regenwassers auf den Grundstücken oder über Flutmulden. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Kompensationsbedarfs ist allerdings die enge Ausle-
gung des Runderlass durch das Büro Zumholz zu Lasten eines ausgewogenen 
Ausgleichs zu kritisieren. So wird z.B. bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs 
für den Eingriff "Boden" Überdeckung bei einer auszugleichenden Fläche von 6000 
qm ein zu erbringender Ausgleich im Verhältnis 1 : 3 genannt, bei der Berechnung 
des Ausgleichs aber nur ein Wert von 0,3 als Kompensationsfaktor angesetzt. Dies 
führt dazu, dass der Kompensationsbedarf - Versiegelung nur 1.800 qm statt 2000 
qm ausmacht. Der Gesamtkompensationsbedarf beläuft sich somit nicht wie ge-
nannt auf 5.910 qm, gerundet 5.900 qm, sondern auf 6.110 qm 

Bei dem genannten Ausgleich 1 : 3  handelt es sich um einen Schreibfehler. Für die 
Berechnung und die Tabelle wurde korrekt von einem Ausgleich im Verhältnis 
1 : 0,3 ausgegangen. Der Kompensationsbedarf liegt somit bei 5.910 m². 
Der redaktionelle Hinweis wird berücksichtigt. 
 

Der NABU bittet zu gegebener Zeit mitzuteilen, wo und in welcher Form der Aus-
gleich über das städtische Ökokonto stattfinden wird. 

Der erforderliche Ausgleich erfolgt über das Ökokonto der  Stadt Tornesch. Die 
Zuordnung der Flächen kann zu gegebener Zeit bei der Stadt Tornesch eingese-
hen werden und dem NABU zur gegebener Zeit zur Verfügung gestellt. 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 

 
 
13. Handelskammer Lübeck, Schreiben vom 02.07.2014 

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  
nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass in obiger 
Angelegenheit aus der Sicht der Handwerkskammer Lübeck keine Bedenken vor-
gebracht werden. 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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13. Handelskammer Lübeck, Schreiben vom 02.07.2014 
ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  DDEERR  ÄÄUUßßEERRUUNNGG  AABBWWÄÄGGUUNNGGSSVVOORRSSCCHHLLAAGG  

Sollten durch die Flächenfestsetzungen Handwerksbetriebe beeinträchtigt werden, 
wird sachgerechter Wertausgleich und frühzeitige Benachrichtigung betroffener Be-
triebe erwartet. 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und ggf. berücksichtigt. 

 
 
 
CC..  VVOONN  DDEERR  ÖÖFFFFEENNTTLLIICCHHKKEEIITT  WWUURRDDEENN  KKEEIINNEE  SSTTEELLLLUUNNGGNNAAHHMMEENN  AABBGGEEGGEEBBEENN  
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Stadt Tornesch 
Bebauungsplan Nr. 78 "Kuhlenweg - Schäferweg" 
 
für das Gebiet südlich des Kuhlenwegs, westlich des Kleinen Moorwegs in einer Tie-
fe von ca. 200 m und nördlich des Schäferwegs 
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1  Lage und Umfang des Plangebietes, Allgemeines 
 
 

Das ca. 3,1 ha große Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 78 liegt im nordöstlichen Stadt-
randgebiet von Tornesch. Das Areal befindet sich zwischen dem Kuhlenweg, dem Kleinen 
Moorweg und dem Schäferweg. Nördlich, östlich und südlich schließen sich zum großen Teil 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Diese sind jedoch nördlich bereits mit dem B-Plan Nr. 
65 überplant. Weitere Bebauungspläne sind gemäß dem Gesamtkonzept "Tornesch am See" 
in der Aufstellung. 
 
Das Planungsgebiet liegt auf einer vom Kuhlenweg nach Südosten leicht abfallenden Fläche. 
Das Gelände fällt auf einer Länge von 200 m von ca. 11,60 m ü. NN bis ca. 10,60 m ü. NN.  
 
Das Plangebiet wird durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt. Von Norden nach 
Süden teilt ein Streifen Wald (gem. dem Landeswaldgesetz) das Plangebiet in zwei Teile. 
Der Wald wird nach Westen durch einen Graben begrenzt. Entlang des Schäferweges befin-
det sich südlich ein Knick und nördlich ein mit dichtem Weidengebüsch bewachsener Gra-
ben, die erhalten bleiben sollen. Auch am Kuhlenweg und am Kleinen Moorweg sind Ge-
hölzstrukturen vorzufinden.  
 
 
Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich (ohne Maßstab) 
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2 Planungsanlass und Planungsziele 
 
 
2.1 Gesamtplanung „Tornesch am See“ Übergeordnete Planungsziele 

auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 78 ist ein Teil der Gesamtplanung „Tornesch am 
See“, das in mehrere Teilbebauungspläne unterteilt ist. Das ca. 37 ha große Gesamtgebiet 
„Tornesch am See“ liegt ca. 25 km nordwestlich von Hamburg innerhalb der Siedlungsachse 
Hamburg – Elmshorn. Es schließt die letzte große Lücke im Siedlungsgefüge der Stadt Tor-
nesch und weist damit Innenbereichsqualitäten auf, sowohl im städtebaulichen als auch im 
ökologischen Sinne. Im Gesamtgefüge der Ortsteile der Stadt Tornesch stellt diese Fläche 
ein großes Potenzial an Entwicklungsflächen zur Verfügung, was gleichzeitig dazu dient, 
andere Ortsteile vor einer ausufernden Neubebauung zu schützen. Die Besiedlung des Be-
reichs „Tornesch am See“ rundet die bebaute Ortslage städtebaulich in räumlicher Sicht so-
wie im Hinblick auf die Einwohnerentwicklung und Infrastruktur angemessen ab.1 
 
Auch aus Sicht der Regionalplanung ist die Schaffung von Baurecht in der Stadt einer Zer-
siedelung des Umlandes eindeutig vorzuziehen. Aufgrund bestehender Verflechtungen zwi-
schen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch sieht der Regionalplan vor, diesen zweipo-
ligen Siedlungsraum auf der Achse Hamburg – Elmshorn auch weiterhin zu entwickeln. 
 
Das Planungsgebiet „Tornesch am See“ befindet sich am Stadtrand, am Übergang zur un-
bebauten Landschaft. Der Landschaftsraum wird von kleinteiligen Knick- und Redder-
strukturen geprägt und gegliedert. Sie erstrecken sich bis in die Siedlungsgebiete hinein.  
 
Ziel der Planung ist es, die Stadt Tornesch insbesondere als attraktiven Wohnstandort zu 
stärken. Im Planungsgebiet soll deshalb ein Wohngebiet in flächen- und energiesparender 
Bauweise geschaffen werden. Gleichzeitig soll eine hochwertige Wohnsiedlung mit qualitäts-
voller Umfeldgestaltung in begehrter Stadtrandlage entstehen. 
 
Als Grundlage der Gesamtplanung bestehend aus drei Quartieren in einem zusammenhän-
genden Freiraum, dessen gestalteter Mittelpunkt ein Park mit Wasserfläche bildet, wurden 
folgende grundsätzliche Planungsziele aus dem Ergebnis des städtebaulichen Wettbewer-
bes abgeleitet und nach und nach in Teilbebauungsgebieten planerisch umgesetzt: 
 

 Die einzelnen Baufelder der neuen Siedlungsfläche werden gestalterisch behutsam in 
den bestehenden Freiraum unter Wahrung und Weiterentwicklung der bestehenden 
Gehölzstrukturen eingebunden. Der vorhandene Knick- und Baumbestand wird iden-
titätsstiftend für das neue Siedlungsgebiet. 

 Die qualitätsvolle Ergänzung und Erweiterung der Bestandsgehölze bildet das prä-
gende Grundgerüst für die zukünftige Siedlungsentwicklung. 

 Innerhalb der Siedlungsgebiete hat jedes Haus über einen grünen Finger direkten 
Zugang zum übergeordneten Freiraum. 

 Ein geschlossenes System an Entwässerungsmulden und Regenrückhaltebecken 
ermöglicht eine ökologisch nachhaltige Wasserbewirtschaftung des Planungsgebie-
tes. 

                                                 
1 Abschnitt 2.1 dieser Begründung basiert auf dem Entwurf des 1. Preisträgers, der Schellenberg + 

Bäumler Architekten GmbH, Lingner Allee 3, 01069 Dresden. 
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 Ein hierarchisch abgestuftes und gut vernetztes Straßen- und Wegesystem mit platz-
artigen Aufweitungen gewährleistet die verkehrliche Erschließung des gesamten 
Siedlungsgebietes. 

 Verkehrsberuhigte Anger von hoher räumlicher Qualität führen davon in die einzelnen 
Quartiere weiter. Nachbarschaftliche Hausgruppen entlang der Anger werden über 
Privatwege mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten erschlossen. Parkiert wird auf den 
jeweiligen Parzellen. 

 Ein vielfältiges Fuß- und Radwegenetz schafft zusätzliche Verbindungen unabhängig 
vom Fahrverkehr zwischen den einzelnen Quartieren und den Freiräumen. 

 Große Flexibilität bei der Anordnung der unterschiedlichen Haustypen gewährleistet 
ein nachfrageorientiertes und bedarfsgerechtes individuelles Bebauungsangebot. Die 
prozessuale Entwicklung des Gesamtgebietes ist selbst in kleinen Teilabschnitten in-
nerhalb eines einzelnen Quartiers möglich. 

 
 
Abbildung 2 - Wettbewerbsentwurf 1. Preis zum städtebaulichen Ideenwettbewerb "Wohnbauliche Ent-
wicklung Tornesch Ost" vom 26.02.2009 

 
 
Aufgrund der sozioökonomischen Bedingungen in der Metropolregion Hamburg herrscht 
große Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken. Entwickelt wird ein eigenständiges, baulich 
klar strukturiertes Quartier mit hohem gestalterischem und architektonischem Anspruch, das 
sich entsprechend der Nutzung und Struktur gut in die Umgebung einfügt. 
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2.2 Bebauungs- und Erschließungskonzept 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 78 sollen in dessen Geltungsbereich die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um den dringenden Bedarf an 
Wohnbebauung zu decken. Zudem wurde im westlichen Bereich die geplante Parkanlage in 
den Geltungsbereich eingezogen. Diese soll im Rahmen der weiteren Planung u.a. mit ei-
nem Berg als Erlebnisraum gestaltet werden. Der städtebauliche Entwurf greift die konzepti-
onellen Elemente des Wettbewerbsergebnisses zu „Tornesch am See“ auf:  
 

 Erhalt der vorhandenen Grünstrukturen (Knicks, Baumbestand, Grabenstrukturen) 
 Anbindung der Grundstücke an Grünfinger, welche den Siedlungsraum mit den Park-

anlagen und der offenen Landschaft verbinden und der Ableitung des Regenwassers 
dienen 

 Quartierübergreifende durchgehende Fuß- und Radwegeverbindungen  
 Gestaltung des öffentlichen Straßenraums mit wechselnden Breiten (Straßenraum als 

Spiel- und nachbarschaftlicher Treffpunkt (Idee des „Dorfangers“)) 
 
Hinsichtlich der Bebauungsstruktur im neuen Wohngebiet wird von einer überwiegenden 
Bebauung mit dem klassischen freistehenden Einfamilienhaus sowie Doppelhäusern auf ca. 
500 - 700 qm großen Grundstücken ausgegangen. Möglich sind etwa 18 Bauplätze in einer 
zweigeschossigen Bauweise. Das Grundstück Kuhlenweg 8 wird planungsrechtlich abgesi-
chert. Es erhält zudem ein erweitertes Baufenster. 
 
Erschlossen wird das Gebiet über eine Planstraße mit je einer Anbindung an den Kuhlenweg 
und an den Kleinen Moorweg. Gebietsübergreifende Wegebeziehungen zwischen dem 
Wohngebiet stellen den fußläufigen Bezug zum zentralen Park der Gesamtplanung „Tor-
nesch am See“ und der Nachbarschaft her. Private Stellplätze werden auf den Baugrundstü-
cken untergebracht. Der zentrale Wald wird erhalten und nach Westen hin ergänzt. 
 
 
 
 

3 Rechtlicher Planungsrahmen 
 
 
Ein rechtskräftiger Bebauungsplan ist für den Geltungsbereich nicht vorhanden.  
 
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Mit der wirksamen 
30. Flächennutzungsplanänderung wurde das Plangebiet bereits als Wohnbaufläche und im 
westlichen Bereich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage und Spielplatz dar-
gestellt. Zudem sind beide Flächen durch Wald getrennt. 
 
Ein (unmaßstäblicher) Ausschnitt lässt das zurzeit geltende Planungsrecht erkennen. 
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Abbildung 3 - Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab) 

 
 
 
 
 

4 Städtebauliche Maßnahmen und Festsetzungen 
 
 
4.1 Art der baulichen Nutzung 

 
Das Areal liegt in verkehrsgünstiger Stadtrandlage sowie nahe zu wichtigen Arbeitsstätten. 
Es wird gemäß der Flächennutzungsplanausweisung und dem Planungsziel im östlichen 
Bereich als allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) überplant. 
 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen; zulässig sind Wohngebäude, die 
der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe. Darüber hinaus sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke ebenfalls zulässig. Andere wohnverträgliche Nutzun-
gen können ausnahmsweise zugelassen werden, um eine begrenzte Nutzungsvielfalt zu 
ermöglichen. 
 
In den allgemeinen Wohngebieten werden jedoch Gartenbaubetriebe und Tankstellen aus-
geschlossen, mit dem Ziel, die Wohnbereiche von zusätzlichen Störungen freizuhalten und 
so die Wohnqualität zu heben. 
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4.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
GGRRUUNNDDFFLLÄÄCCHHEENNZZAAHHLL  
Das Maß der baulichen Nutzung wird zunächst durch die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt. 
Die Grundflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche zulässig sind.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten wird eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Dies entspricht nicht 
der Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gem. §17 BauNVO. 
Diese Grenze wird nicht ausgenutzt, da sich diese Gebiete der geplanten Bebauungsdichte 
der umgebenen Bebauungspläne, z.B. der im Bebauungsplan Nr. 65 oder 79 anpassen sol-
len. 
 
VVOOLLLLGGEESSCCHHOOSSSSEE  
In den Quartieren dürfen maximal II Vollgeschosse bebaut werden. Damit wird dem Trend 
zur zweigeschossigen Bauweise entsprochen. Auch in den oben genannten umgebenen 
Bebauungsplänen sind maximal zwei Vollgeschosse festgesetzt. 
 
 
4.3 Mindestgrundstücksgröße 
 
 
Eine Mindestgrundstücksgröße wird nicht festgesetzt. Die Stadt ist Eigentümerin der Flächen 
und beabsichtigt, sich an die in der Planzeichnung vorgeschlagene Grundstückseinteilung zu 
halten. Es wird angestrebt In allen allgemeinen Wohngebieten beträgsoll t dieeine Mindest-
grundstücksgröße für Einzelhäuser von 550 m² einzuhalten,. bBei Doppelhäusern soll muss 
auf jede Doppelhaushälfte ein Grundstücksanteil von mindestens 300 m² entfallen. Damit 
Durch diese Festsetzung wird angestrebtgesichert, dass tTrotz des Gebots, sparsam mit 
dem Grund und Boden umzugehen und trotz einer vergleichsweise hohen Ausnutzbarkeit, 
soll somit keine der örtlichen Situation unangemessene bauliche Dichte entsteht. 
 
 
4.4 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen  
 
Im allgemeinen Wohngebiet sind max. 2 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig. Bei 
Doppelhäusern ist je Haushälfte 1 Wohneinheit zulässig. Durch diese Festsetzung wird – in 
Verbindung mit weiteren Festsetzungen – die angestrebte Bebauungsstruktur abgesichert. 
 
 
4.5 Bauweise 
 
Entsprechend dem Planungsziel und dem angrenzenden Bebauungsplänen Nr. 65 und 79 
werden im Plangebiet nur Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt, um die im Planungsziel 
genannte angestrebte Bebauungsstruktur planungsrechtlich abzusichern. 
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4.6 Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt. Diese sind so ge-
schnitten, dass das Plangebiet gut bebaubar ist und die zulässige Grundfläche auch inner-
halb der Baufenster realisiert werden kann.  
 
Die Baugrenzen halten von Grün-, Verkehrs- und G-, F-, L-Flächen einen Schutzabstand von 
3,0 m ein. In der Nähe des Waldes wird ein Abstand von 10,0 m eingehalten um dem Brand-
schutz gem. Landeswaldgesetz zu achten. Hier wird auf den Abschnitt 9 8 Wald auf Seite 
1820 verwiesen. 
 
An- und Vorbauten dürfen im Rahmen sonstiger Rechtsvorschriften die Baugrenze auf max. 
1/3 der Länge des Hauptbaukörpers in einer Tiefe von max. 1,50 m überschreiten. Durch 
diese Festsetzungen wird einerseits die Gebietsstruktur vorgegeben, wobei andererseits 
individuelle Anpassungen in Lage und Ausrichtung der Gebäude möglich sind. 
 
 
4.7 Stellplätze und Nebenanlagen 
 
Zu den geplanten Wohnungen soll im Rahmen der Kaufverträge und Baugenehmigungspla-
nung der Nachweis erbracht werden, dassist die entsprechende Anzahl von privaten Stell-
plätzen vorgesehen ist. Diese sollen auf den Baugrundstücken angeordnet werden. Damit 
dieser Bedarf gedeckt werden kann, sollensind je Wohneinheit auf den Baugrundstücken 
mindestens 2 Stellplätze für Pkw (offen oder in Garagen/ Carports) zu errichtet werdenn. Zu 
diesem Zweck dürfen Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen er-
richtet werden. 
 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. Von öffentlichen Verkehrsflächen muss ein Abstand von mindestens 
3,00 m eingehalten werden. Dies gilt nicht für Einfriedungen. Damit soll der Straßenraum von 
störenden Einbauten möglichst freigehalten werden.  
 
 
 
 

5 Örtliche Bauvorschriften 
 
 
Um die Realisierung der im Bauprojekt "Tornesch am See" vorgesehenen städtebaulichen 
Ziele zu gewährleisten, sind Vorschriften über die Gestaltung der künftigen Bebauung entwi-
ckelt worden, die jedoch ein großes Maß an individuellem Spielraum zulassen. 
 
Dieses Ziel soll mit Vorgaben über die Gestaltung der Baukörper sowie von räumlich wirk-
samen Elementen wie Einfriedungen etc. erreicht werden. Ähnliche Festsetzungen sind in 
den umliegenden Bebauungsplänen des Großprojektes "Tornesch am See" zu finden. 
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BBAAUUKKÖÖRRPPEERR  
Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm (gemessen ab Fahr-
bahnoberkante der nächstgelegenen, mit Kraftfahrzeugen befahrbarer öffentlichen Verkehrs-
fläche vor dem Baugrundstück in Gebäude- und Straßenmitte) betragen. 
 
Die Firsthöhe darf im gesamten Plangebiet maximal 10,00 m betragen. Als Firsthöhe gilt der 
senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem höchsten 
Punkt des Firstes, gemessen in der Firstmitte. 
 
AAUUßßEENNWWÄÄNNDDEE  
Außenwände der Hauptgebäude sind als Sichtmauerwerk oder als Holzverkleidung herzu-
stellen. Für max. 30% der Gesamtwandfläche sind andere Materialien zulässig. Wohnge-
bäude und sonstige Gebäude mit einer zulässigen Hauptnutzung, deren Außenwände aus 
sichtbaren Rundhölzern, Blockbohlen o. ä. bestehen, sind nicht zulässig. 
 
AAUUFFSSCCHHÜÜTTTTUUNNGGEENN  UUNNDD  AABBGGRRAABBUUNNGGEENN    
Die Geländeübergänge zwischen den öffentlichen Grünflächen und den privaten Grünflä-
chen sind ohne Niveauversprung in Form einer Abböschung herzustellen. Abgrabungen an 
den Gebäuden sind unzulässig. Bezugspunkt ist die öffentliche Grünfläche. 
Im Bereich der westlichen Fläche ist eine Fläche für Aufschüttung vorgesehen, um im Rah-
men der Spielplatzgestaltung Geländemodellierungen zu zulassen. 
 
DDÄÄCCHHEERR  
Dächer sind als geneigte Dachflächen mit mindestens 20 Grad Dachneigung auszuführen, 
oder als begrüntes Flachdach. Bei Gebäudeteilen bis zu einer Grundfläche von maximal 
30 % der Gebäudegrundfläche (z.B. Wintergärten, Windfänge, Terrassenüberdachungen), 
ferner für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind andere Neigungen (auch Flachdächer) 
zulässig. Dachüberstände sind bis zu einem Maß von max. 1,00 m zulässig.  
 
EEIINNFFRRIIEEDDUUNNGGEENN  
An dieser Stelle wird auf das Kapitel 7.87.88.8 Einfriedungen auf Seite 161618 verwiesen. 
 
 
 
 

6 Schallschutz  
 
 
6.1 Verkehrslärm 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 65 des Projektes 
"Tornesch am See", an der Ahrenloher Straße gelegen, wurde durch das Büro Lärmkontor 
ermittelt, welche Beeinträchtigungen durch die stark frequentierte Landesstraße zu erwarten 
sind. Das Gutachten wurde um eine Karte mit den Lärmpegelbereichen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 78 erweitert. Die nachstehende Abbildung zeigt, dass nur im nörd-
lichen und westlichen Bereich geringe Überschreitungen zu erwarten sind. Die vorhandenen 
bzw. geplanten Wohnbauflächen liegen im Lärmpegelbereich zwei. Dieser Bereich hält die 
Werte für Allgemeine Wohngebiete ein.  
 
Die aufgezeigten Lärmpegelbereiche wurden in die Planzeichnung übernommen. Die Bau-
grenze wurde vom Lärmpegelbereich III entsprechend abgerückt, so dass keine weiteren 
Festsetzungen zum Lärmschutz notwendig sind. 
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Abbildung 4 - Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Lageplan ohne Maßstab) 

 
 
 
6.2 Fluglärm 
 
Ca. 250 m südöstlich vom Plangebiet entfernt befindet sich der Flugplatz Ahrenlohe. Durch 
startende und landende Flugzeuge könnte mit Schalleinwirkungen auf das Plangebiet zu 
rechnen sein.  
 
Die gültige Genehmigung für den Betrieb des Flugplatzes vom Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr sieht neben der Bestimmung welche Flugzeugarten (Flugzeuge bis 7.500 kg, 
Hubschrauber bis 6000 kg, und Motorsegler) starten dürfen vor:  
 
Die Anzahl der Start- und Landungen von Motorflugzeugen wird auf 2.000 begrenzt, davon  

 Hubschrauber max. 200 Starts 
 An Sonn- und Feiertagen sind nur 15 Start- und Landungen zulässig 
 Von 12.30 bis 14.00 ist eine Mittagsruhe einzuhalten. 

 
Die tatsächlichen Zahlen werden zusätzlich vom Betreiber des Flugplatzes abgefragt, nach 
Vorabeinschätzung liegen sie zu dem weit unterhalb der zulässigen Zahlen, es ist somit da-
von auszugehen, dass die durchgeführten Start und Landungen nicht zu einer Unverträglich-
keit mit der geplanten Wohnnutzung führen. 
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7 Natur und Landschaft 
 
 
7.1 Öffentliche Grünflächen 
 
Das Plangebiet als Bestandteil der Gesamtplanung „Tornesch am See“ ist in das übergeord-
nete Freiraumkonzept eingebunden. Die Kernidee dieses Freiraumkonzeptes ist die quali-
tätsvolle Erweiterung der bestehenden Gehölzstrukturen, die Verzahnung der Baukörper mit 
der Landschaft sowie die Ausprägung eines neuen Ortsrandes.  
 
Zwischen den Wohnquartieren befindet sich ein Grünstreifen, der von West nach Ost finger-
artig das Wohngebiet durchzieht. Er öffnet sich zur Grünanlage, die sich im westlichen Be-
reich des Bebauungsplanes Nr. 78 befindet. Die Grünfläche liegt nördlich des geplanten 
Sees und soll als größere Parkanlage attraktiv gestaltet werden und als zentraler Park für 
„Tornesch am See“ fungieren. Vorgesehen ist eine Geländemodellierung mit einer Aufschüt-
tung eines künstlichen Hügels, der z.B. als Rodelberg und Spielplatz, für das Lauftraining 
oder als Aussichtspunkt genutzt werden kann. Zudem dient er ggf. der ortsnahen Unterbrin-
gung des bei der Anlage des Sees anfallenden Erdaushubs. Die Elemente der Parkgestal-
tung werden zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines separaten landschaftsplaneri-
schen Entwurfes detailliert festgelegt.“ 
 
Die Grünflächen sollen auch teilweise der Regenwasserentwässerung dienen und wurden 
mit der entsprechenden Zweckbestimmung gekennzeichnet. 
 
 
7.2 Flächen mit Erhaltungsfestsetzungen 
 
Entsprechend dem Planungsziel sollen die Gehölze im Plangebiet weitestgehend erhalten 
bleiben. Diese haben Bedeutung für den Artenschutz und den Naturhaushalt. 
 
Daher sind auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen an der Westgrenze des Plangebietes die dort sto-
ckenden Gehölze (Weißdorn) auf Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch ent-
sprechende Neupflanzungen zu ersetzen. Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m 
zueinander und mit 2x verpflanzter Ware vorzunehmen.  
 
Zudem ist auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Anpflanzungen südlich des Kuhlenweges (Private Grünfläche) die dort 
stockende Hecke auf Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch gleichartige Neu-
pflanzungen zu ersetzen. Neupflanzungen sind mit 3 Stück pro 1,00 m und mit 2x verpflanz-
ter Ware vorzunehmen.  
 
Das Grundstück südlich dieser Hecke wird an dieser Stelle über den Kuhlenweg erschlos-
sen. Daher darf die private Grünfläche mit der Erhlatungsfestsetzungen an zwei Stellen 
durch Grundstückszufahrten unterbrochen werden. Diese Zufahrten dürfen maximal je 3,50 
m breit sein. 
 
 
7.3 Flächen mit Anpflanzfestsetzungen 
 
Die zum Erhalt festgesetzte Weißdornhecke soll einen Abschluss des Parks auf der westli-
chen Seite bilden und bis zum nördlichen Rand erweitert werden. Daher ist auf der in der 
Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Anpflanzungen zur Ergänzung der südlich vorhandenen Weißdornhecke eine Laubge-
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hölzhecke auf einem 3,00 m breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die Anpflan-
zung ist dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzun-
gen zu ersetzen. Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x 
verpflanzter Ware vorzunehmen.  
 
Zudem sollen die Bauflächen zur Gestaltung des Straßen- und Ortsbildes als Abschluss zur 
Parkanlage und auf Seiten der Verkehrsflächen "Kuhlenweg" und "Kleiner Moorweg" durch 
hecken eingegrünt werden. Hierfür sind auf den in der Planzeichnung festgesetzten privaten 
Grünflächen mit Anpflanzfestsetzung für Gehölze landschaftsgerechte Laubgehölzhecken 
auf einem 1,50 m breiten breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die Anpflanzung 
ist dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu 
ersetzen. Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanz-
ter Ware vorzunehmen.  
 
 
7.4 Flächen mit Erhaltungs- und Anpflanzfestsetzungen 
 
Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt und Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen sind die dort stockenden Gehölze auf Dauer zu 
erhalten und mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzarten zu ergänzen. Abgängige 
Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen. Diese begrenzen das 
Plangebiet zur Verkehrsfläche und begrünen das Orts- und Straßenbild. 
 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter Ware 
vorzunehmen.  
 
 
7.5 Erhaltungsfestsetzungen von Bäumen 
 
Der in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzte Baum trägt zur Begrünung des Stra-
ßenraumes Kuhlenweg bei und ist daher auf Dauer zu erhalten.  
Der in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzte Baum trägt zur Begrünung des Stra-
ßenraumes Kuhlenweg bei und ist daher auf Dauer zu erhalten. Im Wurzelbereich des Bau-
mes (Kronenbereich + 1,50 m) sind Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze unzulässig. Bei 
Abgang des Baumes ist gleichwertiger Ersatz im Plangebiet zu leisten. Als gleichwertiger 
Ersatz ist je begonnene 40 cm Stammumfang des betroffenen Baumes, gemessen in 1 m 
Höhe, ein Baum der gleichen Art mit einem Stammumfang 20 - 25 cm zu pflanzen. 
 
Der jeweils 1. Ersatzbaum muss an Ort und Stelle des abgängigen Baumes gepflanzt wer-
den, gegebenenfalls notwendige weitere Ersatzbäume müssen an geeigneter Stelle und in-
nerhalb des Plangebietes gepflanzt werden.  
 
 
7.6 Anpflanzfestsetzungen von Bäumen 
 
Zur Gestaltung des Ortsbildes (Raumbildung), Verbesserung des Kleinklimas (Beschattung, 
Schutz vor Überhitzung, Staubbindung) sowie Gliederung und Belebung (lebendiges Ele-
ment) größerer versiegelter Flächen ist die Pflanzung von Bäumen von herausragender Be-
deutung. 
 
EENNTTLLAANNGG  DDEESS  KKUUHHLLEENNWWEEGGEESS  
An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang des Kuhlenweges sind Ein-
zelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, auf einer je-
weils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Von den festgesetz-
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ten Standorten darf geringfügig abgewichen werden. Die Gesamtzahl der festgesetzten 
Bäume (5 Stück) darf nicht unterschritten werden. 
 
EENNTTLLAANNGG  DDEESS  SSCCHHÄÄFFEERRWWEEGGEESS  
An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang des Schäferweges sind Ein-
zelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, auf einer je-
weils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Von den festgesetz-
ten Standorten darf geringfügig abgewichen werden. Die Gesamtzahl der festgesetzten 
Bäume (15 Stück) darf nicht unterschritten werden. 
 
EENNTTLLAANNGG  DDEESS  KKLLEEIINNEENN  MMOOOORRWWEEGGEESS  
An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang des Kleinen Moorweges sind 
Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, auf einer 
jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Von den festgesetz-
ten Standorten darf geringfügig abgewichen werden. Die Gesamtzahl der festgesetzten 
Bäume (9 Stück) darf nicht unterschritten werden. 
 
AAUUFF  DDEENN  GGRRUUNNDDSSTTÜÜCCKKEENN  
Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je angefangene 500 qm Grund-
stücksgröße mindestens ein kleinkroniger, heimischer und standortgerechter Laubbaum 
(Stammumfang mind. 14-16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist 
eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 qm vorzuhalten und dauerhaft zu begrü-
nen. 
 
 
7.7 Festsetzungen zur Wasserwirtschaft  
 
Um die Versickerung des Niederschlagwassers zu begünstigen, sind nicht überdachte PKW-
Stellplätze und Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen auf den Baugrundstücken aus was-
serdurchlässigen Materialien herzustellen. Der Abflussbeiwert solcher Flächen darf max. 0,6 
betragen. Zulässig sind beispielsweise: Pflasterungen mit breiten Rasenfugen, Schotterra-
sen, Rasengittersteine. 
 
Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser ist von den Baugrundstücken in die öf-
fentlichen Mulden in den Grünflächen abzuleiten. 
 
 
7.8 Einfriedungen 
 
Zu den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen sind Einfriedungen nicht zwingend vorge-
schrieben. So kann auch ein offener Übergang zwischen privaten und öffentlichen Freiräu-
men gestaltet werden. Wenn jedoch z. B. aus Sichtschutzgründen eine Einfriedung erfolgen 
soll, sind nur landschaftstypische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 m zulässig, 
die dauerhaft zu erhalten sind. Dies gibt dem Wohngebiet ein einheitliches grünes Gesicht. 
Gerade in der Nähe des öffentlichen Parkes sollen die Wohngrundstücke nicht mit abweh-
rend wirkenden Zäunen abgegrenzt werden. 
 
Es obliegt den Grundstückseigentümern, dafür Sorge zu tragen, dass durch Hecken die ver-
fügbare Straßenbreite auch auf längere Sicht gesehen nicht eingeschränkt wird. Daher muss 
bei der Pflanzung das künftige Wachstum der Hecke berücksichtigt und ein ausreichender 
Abstand von der Grundstücksgrenze gewählt werden. 
 
 



Begründung zum Bebauungsplanes Nr. 78 der Stadt Tornesch  Seite 17 

TOR12003_11006_Begründung.docxTOR12003_11006_Begründung 

8 Wald 
 
 
Westlich der Wohngebiete befindet sich Niederwald, der erhalten werden soll. Zur Gestal-
tung der Parkanlage wird dieser Wald nach Westen erweitert. Hier ist auch eine begrenzte 
Nutzung zur Regenrückhaltung möglich. 
 
Zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walder-
haltung, wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz sowie zur 
Sicherung von baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand ist es 
grundsätzlich verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches im Waldabstand 
durchzuführen.  
 
Da es sich um Niederwald handelt, stellte die untere Forstbehörde eine Unterschreitung des 
Waldabstandes gemäß § 24 Abs. 1 Landeswaldgesetz von 30,0 m auf 10,0 m in Aussicht. 
Der Waldabstand ist nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen worden. Die Bau-
grenze wurde dementsprechend abgerückt.  
 
Zur Schaffung des Niederwalds wird die nachfolgende Festsetzung in den Bebauungsplane 
Nr. 78 aufgenommen. Für nähere Informationen zum Niederwald wird auf den Umweltbericht 
verwiesen. 
 
Die in der Planzeichnung festgesetzten Waldflächen mit der Kennzeichnung N = Niederwald, 
dienen der Anlage einer Waldfläche in Form einer höhengestaffelten Pflanzung, ähnlich ei-
nem Waldrand. 
 
Artenvorschläge: 
Feldahorn  - Acer campestre 
Hasel   - Corylus avellana 
Heckenkirsche - Lonicera xylosteum 
Hundsrose  - Rosa canina 
Schlehe  - Prunus spinosa 
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra 
Vogelkirsche  - Prunus avium 
Weißdorn  - Crataegus monogyna 
 
Damit Gefährdungen durch Brände und umstürzende Bäume vermieden werden können, ist 
ein regelmäßiges Auf-den-Stock-Setzen, also eine Bewirtschaftung als Niederwald vorzuse-
hen. 
 
 
 
 



Begründung zum Bebauungsplanes Nr. 78 der Stadt Tornesch  Seite 18 

TOR12003_11006_Begründung.docxTOR12003_11006_Begründung 

9 Eingriffsregelung 
 
 
Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Bauleitplanverfahren zu entscheiden (§ 14Ja BNatSchG). Dazu 
gehört auch, dass die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes oder des Landschaftsbildes soweit wie möglich im Plangebiet selbst gemindert, 
ausgeglichen oder ersetzt werden. Zu der Entscheidung über die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege bei der Abwägung gehören auch Festsetzungen, die der Minde-
rung, dem Ausgleich oder dem Ersatz dienen. 
 
Die Auswirkungen des Bebauungsplanes sind deshalb durch den Umweltbericht zum Be-
bauungsplan ermittelt und bewertet worden. Der Umweltbericht enthält auch Vorschläge, wie 
die zu erwartenden Beeinträchtigungen gemindert, ausgeglichen oder ersetzt werden kön-
nen. Wegen der Einzelheiten der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird deshalb auf den 
Umweltbericht verwiesen. 
 
 
 
 

10 Umweltprüfung 
 
 
Seit der Neufassung des Baugesetzbuches vom 23. September 2004 besteht für die Ge-
meinden bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen ge-
mäß § 2 Abs. 4 die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung, in der die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Die im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des 
Umweltschutzes sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht darzulegen. Dieser ist ge-
sonderter Teil der Planbegründung.  
 
Die Inhalte des Umweltberichtes sind in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB festge-
legt. 
 
 
 
 

11 Umweltbericht 
 
 
11.1 Einleitung 
 
Seit der Neufassung des Baugesetzbuches vom 23. September 2004 besteht für die Ge-
meinden bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen ge-
mäß § 2 Abs. 4 die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung, in der die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
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Die im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des 
Umweltschutzes sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht darzulegen. Dieser ist ge-
sonderter Teil der Planbegründung.  
 
Die Inhalte des Umweltberichtes sind in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB festge-
legt. 

 
 
11.1.1 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
 
Die Stadt Tornesch hat im Winter 2013/ 2014 die Behörden und Träger öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereich durch die Planung betroffen sein könnte, im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung über die Planung unterrichtet und zur Äußerung im Hinblick auf den Umfang und 
den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert (§ 4 BauGB, Beteiligung der Be-
hörden).  
 
 
11.1.2 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes 
 
Die Stadt Tornesch plant nordöstlich der bebauten Ortslage, weitere Bauflächen zur Er-
richtung von Einzel- und Doppelhäusern bereitzustellen. Das Plangebiet ist ein Teil der Ge-
samtplanung „Tornesch am See“, das in sieben Teilbebauungspläne unterteilt ist. Das ge-
samte bauliche Entwicklungsgebiet ist ca. 37 ha groß.  
 
Das ca. 3,2 ha große Plangebiet Nr.78 wird überwiegend als Ansaat-Grünland (85 %) ge-
nutzt und ist im Zentrum als Wald (8 %) ausgebildet. Südlich des Kuhlenweges befindet sich 
eine Wohnbaufläche mit Garten (5 %), randlich des Gebietes befinden sich Gehölzstreifen. 
Westlich parallel zur Waldfläche befindet sich ein etwa 40 cm tiefer Graben, weitere Gräben 
befinden sich unmittelbar außerhalb an das Plangebiet angrenzend entlang des Schäferwe-
ges und des Kleinen Moorweges. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 78 sollen in dessen Geltungsbereich die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um den dringenden Bedarf an 
Wohnbebauung zu decken. Zudem wurde im westlichen Bereich die geplante Parkanlage in 
den Geltungsbereich eingezogen.  
 
Der städtebauliche Entwurf greift die konzeptionellen Elemente des Wettbewerbsergebnis-
ses zu „Tornesch am See“ auf:  
 

 Erhalt der vorhandenen Grünstrukturen (Knicks, Baumbestand, Grabenstrukturen) 
 Anbindung der Grundstücke an Grünfinger, welche den Siedlungsraum mit den Park-

anlagen und der offenen Landschaft verbinden und der Ableitung des Regenwassers 
dienen 

 Quartierübergreifende durchgehende Fuß- und Radwegeverbindungen  
 Gestaltung des öffentlichen Straßenraums mit wechselnden Breiten (Straßenraum als 

Spiel- und nachbarschaftlicher Treffpunkt (Idee des „Dorfangers“)) 
 
Erschlossen wird das Gebiet über eine Planstraße mit je einer Anbindung an den Kuhlenweg 
und an den Kleinen Moorweg. Gebietsübergreifende Wegebeziehungen zwischen dem 
Wohngebiet stellen den fußläufigen Bezug zum zentralen Park der Gesamtplanung „Tor-
nesch am See“ und der Nachbarschaft her. Private Stellplätze werden auf den Baugrundstü-
cken untergebracht. Der zentrale Wald wird erhalten und nach Westen hin ergänzt. 
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Lage des Plangebietes in der Ortslage Tornesch                             Plangebiet zwischen  
            Kuhlenweg, Kl. Moorweg, Schäferweg 

 
Art des Vorhabens und Festsetzungen 
Der Bebauungsplan sieht für die geplante Nutzung die Ausweisung eines allgemeinen 
Wohngebietes mit einer GRZ von 0,30, öffentliche Verkehrsflächen und öffentliche und priva-
te Grünflächen sowie Wald vor.  
 
Zum Schäferweg hin wird der dort vorhandene strauchartige Gehölzbewuchs als Fläche zum 
Erhalt und Anpflanzen festgesetzt. 
 
Zur Eingrünung der neuen Bauflächen werden private Grünflächen mit Anpflanzfestsetzun-
gen für Laubhecken sowohl zum Kleinen Moorweg als auch zum Kuhlenweg und zur öffentli-
chen Grünfläche ‚Parkanlage‘ im Nordwesten festgesetzt. 
 
Die randlichen Gehölzstrukturen werden aus Gründen des Artenschutzes (Lebensraum euro-
parechtlich geschützter Arten) und zur Sicherung einer landschaftlichen Ortsrandeingrünung 
festgesetzt.  
 
Das Niederschlagswasser soll in begrünten Mulden gesammelt und verzögert dem zentralen 
Entwässerungssystem zugeführt werden. Hierfür wird vom Ingenieurbüro LENK + RAUCH-
FUß GmbH aus Rellingen ein wasserwirtschaftliches Konzept erstellt.  
 
Im mittleren Bereich des Plangebietes befindet sich gemäß Stellungnahme der Unteren 
Forstbehörde eine schmale Waldfläche, die zu erhalten und, zur Wahrung eines ausreichen-
den Waldabstandes, in eine Niederwaldfläche umzuwandeln ist. 

Im westlichen Bereich des Geltungsbereiches ist eine öffentliche Grünfläche als Parkanlage 
mit einem bewachsenen Hügel, der als Aussichtspunkt und Rodelhügel gedacht ist, geplant. 

 

B-Plangebiet Nr.78 Gesamtgebiet 
‚Tornesch am See’ 
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B-Planzeichnung 
 
 

Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 
Das gesamte B-Plangebiet hat eine Größe von ca. 3,2 ha. 
 
Wohnbauflächen 1,330 ha 
Verkehrsfläche 0,240 ha 
Versorgungsfläche 0,005 ha 
Fläche für Wald 0,240 ha 
Grünflächen 1,365 ha 

Bruttobauland (gesamt) 3,180 ha 
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11.1.3 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre 
Berücksichtigung 

 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Regionalplanes (Fortschreibung 1998) und des 
Landschaftsrahmenplanes (September 1998) jeweils für den Planungsraum I, Schleswig-
Holstein/ Süd. 
 
Der Regionalplan 1998 stellt dar, dass das Plangebiet sich innerhalb der Siedlungsachse 
Hamburg-Elmshorn im östlichen Anschluss an das zusammenhängende Siedlungsgebiet 
von Tornesch als Stadtrandkern 1. Ordnung befindet. Regionale Freiraumstrukturen werden 
durch das Plangebiet nicht tangiert. 
 
Der Landschaftsrahmenplan 1998 trifft weder für den Bereich der F-Planänderung noch für 
die angrenzenden Flächen planungsrelevante Aussagen. Flächen mit besonderer Erho-
lungseignung und besonderen ökologischen Funktionen sowie Bereiche der Hauptverbund-
achse im landesweiten Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem grenzen östlich des Plan-
gebietes erst in ca. 1 km Entfernung an.  
Im wirksamen Flächennutzungsplan (30. Änd. FNP) der Stadt Tornesch wird das Plangebiet 
als Wohnbaufläche, öffentliche Grünfläche und Wald dargestellt. 
 
Im festgestellten Landschaftsplan der Stadt Tornesch (Stand 1995) wird das Plangebiet als 
vorhandene und überwiegend als geplante Wohnbaufläche dargestellt.  
Der Plan stellt dar, dass vorhandene Knicks, prägender Gehölzbestand und Wald zu erhal-
ten sind. 
 
 
11.2 Beschreibung u. Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
11.2.1 Derzeitiger Umweltzustand/ Bestandsaufnahme und Bewertung 
 
Das ca. 3,2 ha große Plangebiet stellte sich zum Zeitpunkt der Bestandserfassung überwie-
gend als Ansaat-Grünland (2,68 ha, 85 %), im Zentrum als Wald (ca. 0,24 ha, 8 %) und 
Wohnbaufläche mit Garten (0,17 ha, 5 %) sowie zu 2 % als randliche Gehölzstreifen dar. 
Westlich parallel zur Waldfläche befindet sich ein etwa 40 cm tiefer Graben, weitere Gräben 
befinden sich unmittelbar außerhalb an das Plangebiet angrenzend entlang des Schäferwe-
ges und des Kleinen Moorweges. 
 
 
  SSCCHHUUTTZZGGUUTT  MMEENNSSCCHH  
 
Beeinträchtigung durch Lärm und Luftschadstoffe 
Im Plangebiet bestehen Vorbelastungen durch Lärm vom Straßenverkehr überwiegend 
durch den Verkehr auf der Ahrenloher Straße. 
 
Grundsätzlich ist im Bebauungsplanverfahren die zu erwartende Lärmbelastung für den 
Plangeltungsbereich zu ermitteln und ggf. zu klären, ob Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz 
des Plangeltungsbereiches erforderlich sind.  
 
Verkehrslärm 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 65 des Projektes 
"Tornesch am See", an der Ahrenloher Straße gelegen, wurde durch das Büro Lärmkontor 
ermittelt, welche Beeinträchtigungen durch die stark frequentierte Landesstraße ‚Ahrenloher 
Straße‘ zu erwarten sind. Das Gutachten wurde um eine Karte mit den Lärmpegelbereichen 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 78 erweitert.  
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Die nachstehende Abbildung zeigt, dass nur im nördlichen und westlichen Bereich geringe 
Überschreitungen zu erwarten sind. Die vorhandenen bzw. geplanten Wohnbauflächen lie-
gen im Lärmpegelbereich zwei. Dieser Bereich hält die Werte für Allgemeine Wohngebiete 
ein.  
 
Die aufgezeigten Lärmpegelbereiche wurden in die Planzeichnung übernommen. Die Bau-
grenze wurde vom Lärmpegelbereich III entsprechend abgerückt, so dass keine weiteren 
Festsetzungen zum Lärmschutz notwendig sind. 
 
 
Abbildung 4 - Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Lageplan ohne Maßstab) 

 
 
 
Fluglärm 
Ca. 550 m südöstlich vom Plangebiet entfernt befindet sich der Flugplatz Ahrenlohe. Durch 
startende und landende Flugzeuge könnte mit Schalleinwirkungen auf das Plangebiet zu 
rechnen sein. (Dieser Umstand wurde in der schalltechnischen Untersuchung zum benach-
barten Bebauungsplan Nr. 79 bewertet.)  
 
Nach Auswertung der gültigen Genehmigung für den Betrieb des Flugplatzes bzgl. Anzahl 
der Starts und Landungen sowie der tatsächlichen Zahlen gemäß Auskunft des Betreibers 
des Flugplatzes, ist davon auszugehen, dass die durchgeführten Starts und Landungen nicht 
zu einer Unverträglichkeit mit der geplanten Wohnnutzung führen. 
 
Bewertung 
Bei Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen (Lärmpegelbereiche) im B-Plan Nr.78 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Menschen/ der menschlichen Gesundheit 
durch Lärm zu erwarten. 
 
 
Erholungsnutzung 
Das Plangebiet selbst dient derzeit nicht der Erholungsnutzung, die wenig befahrenen randli-
chen schmalen Straßen können jedoch z.B. als Fahrradwege nach Süden ins Ortszentrum 
oder nach Westen in die freie Landschaft genutzt werden.  
Das Plangebiet, als Bestandteil der Gesamtplanung „Tornesch am See“, ist in das 
übergeord-nete Freiraumkonzept eingebunden. Die Kernidee dieses Freiraumkonzeptes ist 
die Verzah-nung der Baukörper mit der Landschaft.  
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Bewertung 
Durch die Bebauungsplanung wird das Plangebiet für Fußgänger und Radfahrer erschlossen 
und bietet vom Kuhlenweg zum Schäferweg auch verkehrsunabhängige Wegeverbindungen 
sowie Wegeverbindungen über verkehrsberuhigte Straßenflächen.  
 
Zur Schaffung von landschaftlich geprägten Freizeit- und Spielangeboten wird im westlichen 
Anschluss an die Wohnbauflächen eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. 
 
Die Grünfläche liegt nördlich des geplanten Sees und soll als größere Parkanlage attraktiv 
gestaltet werden und als zentraler Park für „Tornesch am See“ fungieren. Vorgesehen ist 
eine Geländemodellierung mit einer Aufschüttung eines künstlichen Hügels, der z.B. als Ro-
delberg und Spielplatz, für das Lauftraining oder als Aussichtspunkt genutzt werden kann. 
Zudem dient er ggf. der ortsnahen Unterbringung des bei der Anlage des Sees anfallenden 
Erdaushubs. Die Elemente der Parkgestaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt im 
Rahmen eines separaten landschaftsplanerischen Entwurfes detailliert festgelegt. 
 
Damit sind durch die Planung positive Auswirkungen auf die Erholungsnutzung zu erwarten. 
 
 
  SSCCHHUUTTZZGGUUTT  TTIIEERREE  UUNNDD  PPFFLLAANNZZEENN//  AARRTTEENNSSCCHHUUTTZZ  
 
Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile 
des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schüt-
zen. Ihre Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, 
zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. 
 
Das Plangebiet ist z.Zt. überwiegend nicht versiegelt und kann damit zu nahezu 100 % als 
tatsächlicher und potenzieller Lebensraum für Tiere und Pflanzen angesehen werden.  
 
Das Plangebiet stellt sich überwiegend als Ansaat-Grünland (85 %), im Zentrum als Wald 
(8 %) und südlich des Kuhlenweges kleinflächig als Wohnbaufläche mit Garten (5 %).  
 
Randlich des Kuhlenweges befinden sich teilweise Heckenstrukturen. Entlang des Kleinen 
Moorweges sind abschnittsweise knickartige Gehölzstreifen und entlang des Schäferweges 
im Zusammenhang mit einem Straßenrandgraben lineare Weidenstrauchflächen vorhanden. 
An der westlichen Plangebietsgrenze befindet sich eine prägende Gehölzreihe aus Weiß-
dorn. 
 
Neben den Grünland- und Waldflächen können die randlichen Gehölzstrukturen Tieren als 
Lebensraum dienen.  
 
 
Wald 
 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich gemäß Stellungnahme der Unteren Forstbehörde 
zwischen dem Kuhlenweg und dem Schäferweg, südlich einer Wohnbaufläche mit großem 
Garten, eine gemäß Landeswaldgesetz geschützte Waldfläche mit hauptsächlich Erlen- und 
Weidenbewuchs. 
 
Die Waldfläche wird in Abstimmung mit der Unteren Forstbehörde im nördlichen Bereich 
überplant und durch Neuschaffung von Waldflächen, unmittelbar westlich an die vorhandene 
Waldfläche angrenzend, ersetzt.  
Da ein herkömmlicher Waldaufbau zur östlich gelegenen Bebauung einen Waldabstand von 
30 m erfordert (Waldabstand gemäß § 24 Landeswaldgesetz), wurde mit der Unteren Forst-
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behörde der Umbau sowie Neuaufbau eines Niederwaldes abgestimmt, wodurch sich der 
Waldabstand auf 10 m (bis zur Baugrenze) verringert.  
 
Die in der Planzeichnung festgesetzten Waldflächen sind in Form einer höhengestaffelten 
Pflanzung, ähnlich einem Waldrand mit Feldahorn, Hasel, Heckenkirsche, Hundsrose, 
Schlehe, schwarzem Holunder, Vogelkirsche und Weißdorn anzulegen; die vorhandenen 
Waldflächen sind zu integrieren und entsprechend einem Niederwald zu entwickeln. 
 
Im Bereich der zu erhaltenden Waldfläche sind die vorhandenen Gehölze (überwiegend Wei-
den und Erlen) auf den Stock zu setzen. Dies muss, in Abstimmung mit der Unteren Forstbe-
hörde, in regelmäßigen Abständen erfolgen, um Gefährdungen durch Brände und umstür-
zende Bäume zu vermeiden. 
 
 
Fauna/ Artenschutz nach § 44 (1) BNatSchG und EU-Recht 
 
Das europäische Artenschutzrecht2 verbietet es u. a., wild lebende Tiere der besonders ge-
schützten Arten (…) zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen (…) zu be-
schädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sowie Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten von europäisch geschützten Arten3 aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Ein Verstoß gegen das letztgenannte Ver-
bot liegt jedoch nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 42 (5) 
BNatSchG). Nur dann wird entsprechend auch keine artenschutzrechtliche Ausnahme nach 
§ 45 (7) BNatSchG erforderlich.  
 
Die zentralen Vorschriften des Artenschutzes finden sich im § 44 BNatSchG, der für die be-
sonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten Verbote für unterschiedliche Beein-
trächtigungen (Tötungs-, Verletzungs- und Störungsverbote) beinhaltet. 
 
Der besondere Artenschutz ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung oder bei Gebäu-
deabrissen zwingend zu berücksichtigen.  
 
Zur Ermittlung der (potenziellen) Eignung des Planungsraumes ‚Gesamtgebiet Tornesch am 
See’ als Lebensraum für europarechtlich geschützte Tierarten wurden am 30.07. und 
16.08.2010 zwei Freilandbegehungen durchgeführt, während derer eine Begutachtung des 
Geländes sowie eine Aufnahme der Tierbestände (insbesondere der Fledermausfauna mit 
Hilfe von Ultraschalldetektoren und sog. Horchboxen) erfolgte. Die Ergebnisse der Begutach-
tung durch das Büro BIOPLAN wurden in einem Artenschutzrechtlichen Gutachten4 darge-
legt.  
 
Wesentlich ist dafür die Ermittlung der im Plangebiet potenziell bzw. tatsächlich vorkommen-
den europäisch geschützten Tierarten. Geschützte Pflanzenarten kommen sicher nicht vor. 
Von artenschutzrechtlicher Relevanz sind die Vorkommen von Fledermäusen und europäi-
schen Vogelarten. Andere europarechtlich geschützte Arten wie z.B. die Haselmaus (geringe 
Vorkommenswahrscheinlichkeit nach LANU & SN 2008) sind im Plangebiet nicht zu erwar-
ten. 
 
 

                                                 
2 In Gestalt von FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie, in deutsches Recht umgesetzt u.a. im § 44 (1) BNatSchG 
3 dazu zählen alle europäischen Vogelarten sowie alle Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie (z.B. alle Fleder-
mäuse, Haselmaus, Fischotter, viele Amphibien, Zauneidechse, Heldbock, Eremit, Grüne Mosaikjungfer u.a.) 
4 Artenschutzbeitrag zum Gebiet Tornesch-Ost, Prüfung der besonderen Artenschutzbelange gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG; BIOPLAN 13.09.2010 
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Fledermäuse  
In Schleswig-Holstein sind derzeit 15 Fledermausarten heimisch. Alle gelten gem. § 7 Abs. 2 
Nr. 14 BNatSchG als streng geschützte Arten und sind darüber hinaus ausnahmslos als Ar-
ten des Anh. IV FFH-RL nach europäischem Recht streng geschützt.  
 
Im Gesamtbereich Tornesch-Ost (Gebiet 30. Änd. FNP) wurden 7 Arten nachgewiesen 
(Zwerg- und Breitflügelfledermaus, Kleiner und Großer Abendsegler, Wasserfledermaus, 
Braunes Langohr und Rauhautfledermaus) und als potenziell vorkommend die 
Mückenfleder-maus genannt. 
 
Im Gesamtbereich Tornesch-Ost weit verbreitet sind die Breitflügelfledermaus sowie die 
Zwergfledermaus, letztere ist hier die häufigste Fledermausart. Es gibt mehrere Quartierhin-
weise (Balzquartiere, Tageseinstände) im Gebiet. Potenzielle Großquartiere von der Breitflü-
gelfledermaus sind in den Hofgebäuden5 am Kleinen Moorweg sowie den Gebäuden am 
Baumschulenweg zu vermuten. 
 

 
 

Abb.: Wichtige Fledermauslebensräume im Gesamtgebiet ‚Tornesch am See’ 
sowie im B-Plangebiet Nr.78  

 
 
Die Gehölzbestände im Zentrum (Wald) sowie entlang des Schäferweges und des 
Kuhlenweges werden als wichtige Fledermauslebensräume bewertet. 
 

                                                 
5 das Gebäude am Kleinen Moorweg/ Kuhlenweg wurde inzwischen abgerissen 
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Europäische Vogelarten 
Die Vogelgemeinschaft des Plangebiets ist durchschnittlich arten- und individuenreich 
ausge-bildet. Sie setzt sich ausschließlich aus häufigen Vogelarten des Siedlungsraums zu-
sammen.  
 
Während die offenen Grünländer als Brutorte praktisch keine Bedeutung besitzen (Ausnah-
me evtl. Fasan in den Randbereichen) stellen die Knicks, Redder und kleineren Feldgehölze 
gut geeignete Bruthabitate insbesondere für Kleinvögel der schleswig-holsteinischen Knick-
landschaft dar.  
Typische und gefährdete Vogelarten der offenen bis halboffenen Agrarlandschaft wie 
Feldler-che, Wachtel, Rebhuhn oder Neuntöter dürften im Planungsraum nicht auftreten.  
 
Bestandsgefährdete Vogelarten und/oder solche des Anhangs I EU-Vogelschutzrichtlinie 
fehlen aufgrund des Nutzungsdrucks und der vergleichsweise hohen Störungsintensität. 
Streng geschützten Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG kommen nicht vor. Alle anderen 
einheimischen Vogelarten sind gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt. 
 
Amphibien 
Mit einem artenschutzrechtlich relevanten Amphibienvorkommen ist im Plangebiet nicht zu 
rechnen; für ein Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten Arten Moorfrosch, Kamm-
molch und Laubfrosch gibt es keinerlei Hinweise; es fehlen die für diese Arten notwendigen 
Gewässer. 
 
Bewertung 
Das Plangebiet dient Tieren und Pflanzen als Lebensraum. Das Vorkommen europarechtlich 
geschützter Arten beschränkt sich voraussichtlich auf Vögel und Fledermäuse. 
 
Durch den Erhalt der Waldfläche bzw. die Neuschaffung von Waldflächen für die Teilüberpla-
nung vorhandener Waldflächen und die Ergänzung der Gehölzstrukturen durch Neupflan-
zung von Bäumen und Gehölzflächen im Randbereich des neuen Baugebietes sind keine er-
heblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen zu erwarten. 
 
 
  SSCCHHUUTTZZGGUUTT  BBOODDEENN  
 
Mit Grund und Boden soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden. Das 
Plangebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich intensiv als Acker genutzt. Aufgrund 
der vorhandenen Nutzung ist der Boden des Plangebietes zu nahezu 100 % unversiegelt. 
 
Das Plangebiet ist relativ eben; es besitzt ein von Westen/ Nordwesten nach Osten/ Südos-
ten leicht geneigtes Relief und liegt im Mittel auf ca. 11,10 m ü.NN. 
 
Gemäß Bodenkarte des Geologischen Landesamtes Schleswig-Holstein steht im Plangebiet 
als Bodentyp als Stauwasserboden ein Hortisol-Pseudogley an. Dies ist ein Boden mit mäch-
tigem humosem Mischhorizont aus Sand über lehmigem Sand und sandigem Lehm, der 
durch intensive Bodenbearbeitung in Baumschulen entstanden ist. 
 
In der feuchten Zeit kann ab Geländeoberfläche Stauwasser anstehen; in der trockenen Zeit 
fehlt dieses. 
 
Dieser Bodentyp ist weder selten, noch unterliegt er einem besonderen Schutzstatus. 
 
Zur Baugrundvorerkundung und allgemeinen Beurteilung der Baugrundverhältnisse und der 
Versickerungsfähigkeit im Plangebiet wurden am 26.02.2014 auf der zu untersuchenden Flä-
che durch das Geologische Büro Thomas Voß aus Elmshorn, im Bereich der geplanten Ver-
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kehrsflächen, 4 Rammkernsondierungen bis in eine maximale Tiefe von 6,00 m u. GOK (Ge-
ländeoberkante) abgeteuft. 
 
Auszugsweises Zitat aus Erläuterungstext zur Bodenuntersuchung: 

3 Beschreibung der Bodenschichten 

(….) 

Mutterboden wurde in einer Mächtigkeit von ca. 0,50/0,80 m angetroffen. 

Unter dem Mutterboden wurden pleistozäne (eiszeitliche) Ablagerungen erbohrt. 

Sie setzen sich bis 1,50/1,80 m u. GOK vorwiegend aus einem steifen Geschiebe-
lehm zusammen. In RKS 1 und RKS 2 wurde ab 1,10/1,20 m u. GOK bis 1,50/1,70 m 
u. GOK ein grobsandiger Mittelsand erbohrt. Der Bohrfortschritt lässt auf eine mittel-
dichte Lagerung schließen. 

Unter dem Geschiebelehm / Sand wurde bis zu den Endteufen ein steif bis halbfester 
Geschiebemergel erbohrt. Nach Unten hat der Geschiebemergel eine zunehmend 
feste 

Konsistenz.‘ 

 
4 Beschreibung der Grundwasserverhältnisse 

In den offenen Bohrlöchern wurden Wasserstände zwischen 0,10 und 0,50 m u. GOK 
festgestellt. Stellenweise gab es in Senken der untersuchten Fläche Oberflächenwas-
ser. 

Hierbei handelt es sich um Stauwasser auf dem schlecht durchlässigen Geschiebe-
lehm/-mergel. 

(…) 
6 Beurteilung der Versickerungsfähigkeit 

Aufgrund des hohen Stauwasserspiegels und der schlechten Durchlässigkeit des an-
stehenden Geschiebelehms/-mergels ist eine Versickerung von Niederschlagswasser 
auf der untersuchten Fläche nicht möglich. 

 
 
Altablagerungen 
Altablagerungen sind im Plangeltungsbereich derzeit nicht bekannt.  
 
Aufgrund der Überformung des Bodens durch landwirtschaftliche Nutzung liegt im Bebau-
ungsplangebiet eine geringe Wertigkeit des Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und 
Landschaft vor. Gleichwohl wird mit dem Bebauungsplanverfahren ein Eingriff in den Boden-
haushalt vorbereitet. 
 
Durch die geplante Baugebietsausweisung findet durch Versiegelung ein auszugleichender 
Eingriff in das Schutzgut ‚Boden’ statt. 
 
Hieraus leiten sich für das Baugebiet Umweltauswirkungen und ein flächenhaftes Kompen-
sationserfordernis ab, das im Rahmen der Umweltprüfung zum B-Plan 6bilanziert wird.  
 
 

                                                 
6 gem. „Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ in der 
Anlage zum gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, Natur 
und Forsten Schleswig-Holstein vom Dezember 2013 
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Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung Schutzgut ‚Boden’ 
 
Die Versiegelung des Plangebietes errechnet sich für die Wohnbauflächen aus der zulässi-
gen GRZ von 0,30 zuzüglich einer zulässigen Überschreitung um 50 % für Nebenanlagen, 
Stellplätze und Garagen und ergibt so eine maximale Versiegelung von 45 % der Bauflä-
chen.  
 
Bei den Verkehrsflächen ist von einer 100 %-igen Versiegelung auszugehen. 
 
Zur Ermittlung der auszugleichenden Neuversiegelung werden die vorhandenen 
Versiegelun-gen von den geplanten Versiegelungen abgezogen.  
 
 
Tabelle 1 

Flächenbilanz Bestand / Planung 
 Bestand ca. m2 Planung ca. m2 
Fläche versiegelt offen gesamt versiegelt offen gesamt 

Fläche f. d. Landwirtschaft (Grünland) --- 26.860 26.860 --- --- ---

Wald --- 2.400 2.400 --- --- ---

Baufläche mit Garten 200 1.500 1.700 --- --- ---

Gehölzstreifen, Knicks --- 800 800 --- --- ---

Bauflächen 
WA (GRZ 0,30 + 50 %) 

--- --- ---  
5.980 

 
7.300 13.280

Versorgungsfläche --- --- --- 40  40

Fläche für Wald --- --- ---  2.370 2.370

Verkehrsflächen 

- Fußgängerbereich, Geh- u. Radweg

- Verkehrsberuhigter Bereich 

--- --- ---  

190 

2.210 

 

--- 

--- 

190

2.210

Öffentliche Grünflächen 

- Parkanlage + Regenrückhaltung 
--- --- ---  

 

 

12.860 12.860

Öffentliche + private Grünflächen 

- Gehölzflächen  
--- --- ---  

--- 

 

810 810

Plangebiet (gesamt) 200 31.560 31.760 8.420 23.340 31.760

 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen eine Überbauung und Versiegelung von 
Flächen in einem Umfang von 8.420 qm zu. Aufgrund der  Bestandsversiegelung 200 qm 
ergibt sich eine auszugleichende Neuversiegelung von (8.420 qm – 200 qm=) 8.220 qm.  
 
Mit entsprechenden Festsetzungen zur Minimierung und zum Ausgleich ist auf die Eingriffe 
in den Bodenhaushalt zu reagieren. Der "Runderlass" schreibt einen Mindestausgleich für 
voll versiegelte Flächen von 1: 0,5 vor. Da es sich bei den überwiegend zu überplanenden 
Grünlandflächen um Ansaatgrünland handelt, das vormals langjährig als Baumschulfläche 
genutzt wurde, ist der Mindest-Kompensationsfaktor von 0,5 anzuwenden. 
 
Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist aufgrund der geplanten Neuversiegelung im Bereich 
eines bisher kaum versiegelten Bodens als erheblich anzusehen. 
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Tabelle 2 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs für Eingriff „Boden“ –Versiegelung- 

Versiegelung: 

- Bestand 

- Planung 

 

200 m2 

8.420 m2 

Neuversiegelung 8.220 m2 

Kompensationsfaktor 0,5 

Kompensationsbedarf -Versiegelung- 4.110 m2 
 
 
Durch die Schaffung eines künstlichen Hügels, der den gewachsenen, offenen Boden mit 
Fremdboden, ähnlich einer Bodendeponie, dauerhaft um mehrere Meter überdecken wird, 
findet auf dieser, ca. 6.000 qm großen Fläche ein weiterer Eingriff in das Schutzgut Boden 
statt, der auszugleichen ist. 
 
Da dieser Bereich als wasserdurchlässig überdeckt einzustufen ist, ist ein Ausgleich im Ver-
hältnis von 1 : 0,3 zu erbringen. 
 
Tabelle 3 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs für Eingriff „Boden“ –Überdeckung- 

Überdeckung: 

- Planung 

 

6.000 m2 

Kompensationsfaktor 0,3 

Kompensationsbedarf -Versiegelung- 1.800 m2 
 
Damit ergibt sich ein Gesamt-Kompensationsbedarf von: 

4.110 m2+1.800  m2=5.910 m2 

Für den Kompensationsbedarf von ca. 5.900 qm müssen innerhalb und/oder außerhalb des 
Plangebietes geeignete Ausgleichsflächen dem Eingriff zugeordnet werden. 
 
Innerhalb des Plangebietes können keine Ausgleichsflächen dem Eingriff zugeordnet wer-
den. 
 
Der Ausgleich soll durch Zuordnung von ca. 5.900 qm großen Flächen aus dem städtischen 
Ökokonto erfolgen. 
 
 
  SSCCHHUUTTZZGGUUTT  WWAASSSSEERR  
 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung 
i.S. von § 1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgende Generationen ohne 
Einschränkungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser 
sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden. 
 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet durch einen Graben westlich der Waldfläche so-
wie einem Gartenteich südlich des Bestandsgebäudes vorhanden. 
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Aufgrund des hohen Stauwasserspiegels und der schlechten Durchlässigkeit des anstehen-
den Geschiebelehms/-mergels ist eine Versickerung von Niederschlagswasser auf der un-
tersuchten Fläche nur bedingt möglich. 
 
Das Niederschlagswasser soll innerhalb der öffentlichen Grünflächen randlich des 
Kuhlenweges und des Kleinen Moorweges sowie innerhalb der zentralen Grünfläche zwi-
schen den Wohnbauflächen im Norden und denen im Süden in begrünten Mulden gesam-
melt und verzögert dem zentralen Entwässerungssystem zugeführt werden. Hierfür wird vom 
Ingenieurbüro LENK + RAUCHFUß GmbH aus Rellingen ein wasserwirtschaftliches Konzept 
erstellt. Das Konzept wird mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt werden." 
 
Bewertung 
Aufgrund der geplanten Gräben/ Entwässerungsmulden im Bereich der öffentlichen Grünflä-
chen ist keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser zu erwarten. 
 
 
  SSCCHHUUTTZZGGUUTT  OORRTTSS--  UUNNDD  LLAANNDDSSCCHHAAFFTTSSBBIILLDD  
 
Das Orts- und Landschaftsbild des Plangebietes ist geprägt durch die großen Grünlandflä-
chen, die durch eine schmale, Waldfläche aus überwiegend Erlen und Weiden unterbrochen 
und gegliedert wird. Randlich des Kuhlenweges befinden sich teilweise Heckenstrukturen. 
Entlang des Kleinen Moorweges sind abschnittsweise knickartige Gehölzstrukturen und ent-
lang des Schäferweges im Zusammenhang mit einem Straßenrandgraben lineare Wei-
denstrauchflächen vorhanden. An der westlichen Plangebietsgrenze befindet sich eine prä-
gende Gehölzreihe aus überwiegend Weißdorn. 
 
Bewertung 
Das Landschaftsbild des Plangebietes ist als typisch für den traditionell landwirtschaftlich ge-
nutzten Ortsrand der Stadt Tornesch zu bewerten.  
 
Durch die Festsetzung von Erhaltungsgeboten für vorhandene Gehölzstrukturen und durch 
die Festsetzung von Laubgehölzhecken auf 1,50 m breiten privaten Grünflächen entlang der 
öffentlichen Grünflächen zur Regenwasserrückhaltung und –ableitung kann eine Eingrünung 
der neuen Bauflächen ermöglicht werden. 
 
 
  SSCCHHUUTTZZGGUUTT  KKUULLTTUURR--  UUNNDD  SSOONNSSTTIIGGEE  SSAACCHHGGÜÜTTEERR  
 
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesell-
schaft-licher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze 
darstellen und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte. 
 
Da innerhalb des Plangebietes keine Kultur- und sonstigen Sachgüter gem. obiger Definition 
vorhanden sind, wird das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter durch die Planung nicht 
erheblich beeinflusst. 
 
 
11.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 
 
Bei Durchführung der Planung kann eine dem Bedarf nach neuen Wohnflächen entspre-
chende bauliche Erweiterung in einer zentralen Ortslage erfolgen. Durch die Schaffung einer 
öffentlichen Grünfläche können neue Freizeitangebote bereitgestellt werden. 
 
Da das bauliche Entwicklungsgebiet nur ca. 1 km vom Bahnhof Tornesch entfernt ist, werden 
durch die geplanten gebietsinternen öffentlichen Grünflächen mit Fuß- und Radwegen neue 
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Wohnstandorte mit umweltfreundlichen Verkehrsanbindungen an die Städte Hamburg und 
Elmshorn angeboten. 
 
Bei Durchführung der Planung werden landwirtschaftliche Nutzflächen und offene Böden 
überplant, was zu einem ausgleichspflichtigen Eingriff in das Schutzgut Boden, durch Versie-
gelung und Bodenüberdeckung mit einem mehrere Meter hohen Hügel, führt.  
 
Bei Nichtdurchführung der Planung kann der Bereich baulich nicht entwickelt und der im 
Rahmen des geplanten zentralen Sees im B-Plangebiet Nr.76 (unmittelbar südlich des B-
Plangebietes Nr.78) anfallende Bodenaushub nicht ortsnah wiederverwendet werden. Es 
besteht die Gefahr, dass die bauliche Entwicklung zentrumsferner und in eventuell natur-
schutzfachlich sensibleren Bereichen erfolgt, der anfallende Bodenaushub im B-Plangebiet 
Nr.76 ortsfern deponiert werden muss, was mit höheren Kosten und möglicherweise größe-
ren Umweltschäden verbunden sein könnte.  
 
Die Böden blieben bei Nichtdurchführung der Planung aber unversiegelt und nicht überdeckt 
und die Lebensräume der Tiere und Pflanzen blieben erhalten. 
 
 
11.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen 
 
Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Im Besonderen sind 
auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1 a Abs. 3 BauGB i. V. 
m. § 21 Abs. 1 BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch geplante 
Siedlungserweiterungen zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und 
zum Ausgleich zu entwickeln. Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen Eingriff in Natur 
und Landschaft dar, nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die 
planerische Konzeption zu unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste 
durch Aufwertung von Teilflächen soweit möglich innerhalb des Gebietes bzw. außerhalb des 
Gebietes durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. 
 
Die Bilanzierung stellt klar, dass die durch die Erschließung und Bebauung verursachten Ein-
griffe in Boden, Natur und Landschaft im Sinnes des Bundesnaturschutzgesetzes im Ver-
gleich zu dem vorherigen Zustand innerhalb des Baugebietes nicht vollständig aus-
zugleichen sind, sodass externe Ausgleichsmaßnahmen/ -flächen festgesetzt werden müs-
sen.  

 Festsetzung von Erhaltungs- und Anpflanzgeboten für Bäume, Sträucher und Hecken 

 Festsetzung öffentlicher Grünflächen als Parkanlage, Kinderspielplatz, Fläche für die 
Regenwasserrückhaltung 

 Festsetzung/ Zuordnung externer Ausgleichsflächen (für Eingriffe in den Boden durch 
Versiegelung und Überdeckung) 

 Festsetzungen zum passiven Schallschutz (Lärmpegelbereiche) 
 
Festsetzungen zur Grünordnung 
 
1. Der in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzte Baum ist auf Dauer zu erhal-

ten. Im Wurzelbereich des Baumes (Kronenbereich + 1,50 m) sind Nebenanlagen, Ga-
ragen und Stellplätze unzulässig. Bei Abgang des Baumes ist gleichwertiger Ersatz im 
Plangebiet zu leisten. Als gleichwertiger Ersatz ist je begonnene 40 cm Stammumfang 
des betroffenen Baumes, gemessen in 1 m Höhe, ein Baum der gleichen Art mit einem 
Stammumfang 20 - 25 cm zu pflanzen. 
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Der jeweils 1. Ersatzbaum muss an Ort und Stelle des abgängigen Baumes gepflanzt 
werden, gegebenenfalls notwendige weitere Ersatzbäume müssen an geeigneter Stelle 
und innerhalb des Plangebietes gepflanzt werden.  
 
Artenvorschlag: 
Blut-Buche (Fagus sylvatica f. purpurea) 
 
 

2. Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Anpflanzungen südlich des Kuhlenweges ist die dort sto-
ckende Hecke auf Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende 
Neupflanzungen zu ersetzen.  

 
Neuflanzungen sind mit 3 Pflanzen pro 1 m  und mit 2x verpflanzter Ware vorzuneh-
men.  

 
 
3. Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Anpflanzungen an der Westgrenze des Plangebietes sind 
die dort stockenden Gehölze (Weißdorn) auf Dauer zu erhalten. Abgängige Gehölze 
sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  

 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter 
Ware vorzunehmen.  
 
Artenvorschlag:  
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
 
 

4. Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen ist zur Ergänzung der südlich vorhande-
nen Weißdornhecke eine Laubgehölzhecke auf einem 3,00 m breiten offenen Vegeta-
tionsstreifen zu pflanzen; die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehöl-
ze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  
 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter 
Ware vorzunehmen.  
 
Artenvorschlag:  
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
 
 

5. Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Erhalt und Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen sind die dort stockenden Ge-
hölze auf Dauer zu erhalten und mit heimischen, standortgerechten Laubgehölzarten 
zu ergänzen. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu erset-
zen.  

 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter 
Ware vorzunehmen.  
 
Artenvorschläge:  
Feldahorn (Acer campestre)  
Hartriegel (Cornus sanguinea)  
Hasel (Corylus avellana)  
Hundsrose (Rosa canina)  
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Schlehe (Prunus spinosa)  
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)  
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
 
 

6. Auf den in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünflächen mit Anpflanzfest-
setzung für Gehölze sind landschaftsgerechte Laubgehölzhecken auf einem 1,50 m 
breiten offenen Vegetationsstreifen zu pflanzen; die Anpflanzung ist dauerhaft zu er-
halten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  
 
Gehölzpflanzungen sind im Abstand von 1,00 m zueinander und mit 2x verpflanzter 
Ware vorzunehmen.  
 
Artenvorschläge: 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Weißdorn (Crataegus monogyna). 
Feldahorn (Acer campestre) 
Rotbuche (Fagus sylvatica) 
 
 

7. An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang des Kuhlenweges 
sind Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, 
auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. 
Von den festgesetzten Standorten darf geringfügig abgewichen werden. Die Gesamt-
zahl der festgesetzten Bäume (5 Stück) darf nicht unterschritten werden. 

 
Artenvorschlag: 
Eschen-Ahorn (Acer negundo) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
 
 

8. An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang des Schäferweges 
sind Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, 
auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. 
Von den festgesetzten Standorten darf geringfügig abgewichen werden. Die Gesamt-
zahl der festgesetzten Bäume (15 Stück) darf nicht unterschritten werden. 

 
Artenvorschlag: 
Linde (Tilia in Arten)  
 
 

9. An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten entlang des Kleinen Moor-
weges sind Einzelbäume einer standortgerechten Art, Stammumfang mindestens 18 - 
20 cm, auf einer jeweils mindestens 12 qm großen offenen Vegetationsfläche zu pflan-
zen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu 
schaffen. Von den festgesetzten Standorten darf geringfügig abgewichen werden. Die 
Gesamtzahl der festgesetzten Bäume (9 Stück) darf nicht unterschritten werden. 

 
Artenvorschläge: 
Feldahorn (Acer campestre) 
Blumen-Esche (Fraxinus ornus) 
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10. Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je angefangene 500 qm 

Grundstücksgröße mindestens ein kleinkroniger, heimischer und standortgerechter 
Laubbaum (Stammumfang mind. 14-16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines je-
den Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 qm vorzuhalten 
und dauerhaft zu begrünen. 
 
Artenvorschläge: 
bodenständige Hochstamm-Obstsorten. 
Ahorn (Acer in Arten) 
Rotdorn in Weißdorn (Crataegus in Arten) 
Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 
Zier-Apfel (Malus) 
Zier-Kirsche (Prunus) 
 
 

11. Nicht überdachte PKW-Stellplätze und Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen auf 
den Baugrundstücken sind aus wasserdurchlässigen Materialien herzustellen. Der 
Abfluss-beiwert solcher Flächen darf max. 0,6 betragen. Zulässig sind beispielsweise: 
Pflasterungen mit breiten Rasenfugen, Schotterrasen, Rasengittersteine. 

 
 
12. Das im Baugebiet anfallende Niederschlagswasser ist von den Baugrundstücken in 

die öffentlichen Mulden in den Grünflächen abzuleiten.  
 
 
13. Als Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen sind 

nur landschaftstypische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 m zulässig, die 
dauerhaft zu erhalten sind.  

 
Artenvorschläge: 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Weißdorn (Crataegus monogyna). 
Feldahorn (Acer campestre) 
Rotbuche (Fagus sylvatica) 
 
 

14. Die in der Planzeichnung festgesetzten Waldflächen mit der Kennzeichnung N= Nie-
derwald, dienen der Anlage einer Waldfläche in Form einer höhengestaffelten Pflan-
zung, ähnlich einem Waldrand; vorhandene Waldflächen sind zu integrieren und ent-
sprechend einem Niederwald zu entwickeln. 

 
Artenvorschläge: 
Feldahorn (Acer campestre) 
Hasel (Corylus avellana) 
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
Hundsrose (Rosa canina) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
 
Damit Gefährdungen durch Brände und umstürzende Bäume vermieden werden kön-
nen, ist ein regelmäßiges Auf-den-Stock-Setzen, also eine Bewirtschaftung als Nieder-
wald vorzusehen. 
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Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Vorschriften bei der weiteren Planung 

Grundsätzlich sind zur Vermeidung von absichtlichen Tötungen alle Gehölzbeseitigungen 
und Gehölzrückschnitte außerhalb der Vogelbrutzeit vom 01. Oktober bis zum 01. März des 
Folgejahres durchzuführen.  
 
 
11.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Da gemäß §1a BauGB mit Grund und Boden sparsam umzugehen ist, hat die Stadt Tor-
nesch für die geplante Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Rahmen der 30. Änderung 
des Flächennutzungsplanes zunächst Maßnahmen zur Wiedernutzung von Flächen, Nach- 
und Innenverdichtung geprüft und daraufhin die Aufstellung mehrerer B-Pläne beschlossen 
bzw. geplant.  
 
Das B-Plangebiet Nr.78 ist eines von 7 Teilgebieten, in die das F-Plangebiet im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung aufgeteilt wird. 
 
Für die beabsichtigte Ausweisung neuer Wohnbauflächen im 30. Änderungsgebiet des F-
Planes wurden im Rahmen eines Wettbewerbes unterschiedliche Entwürfe und Konzepte für 
den Bereich entwickelt. Der 1. Preis (Preisträger Schellenberg-Bäumler) diente als Grundla-
ge für die Weiterbearbeitung und entspricht im Wesentlichen den Darstellungen in der 30. 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Damit wurden im Rahmen eines Wettbewerbes innerhalb des Gebietes anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten geprüft. 
 
 
11.3 Zusätzliche Angaben 
 
Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen waren 

 die „Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ 
in der Anlage zum gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeri-
ums für Umwelt, Natur und Forsten Schleswig-Holstein vom Dezember 2013. 

 
 
11.3.1 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
 
Die Überwachung der Umsetzung der naturschutzrechtlichen Festsetzungen soll durch die 
Stadt Tornesch erstmalig nach Realisierung der Baumaßnahmen durch Ortsbesichtigung mit 
Protokollerstellung erfolgen. 
 
 
11.3.2 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 78 sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Ausweisung neuer Bauflächen zur Errichtung von Einzel- und Doppelhäu-
sern sowie einer öffentlichen Grünfläche ‚Parkanlage mit Hügel‘ geschaffen werden. 
 
Zu diesem Zweck sieht der Bebauungsplan die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebie-
tes mit einer GRZ von 0,30, Straßenflächen sowie öffentlichen Grünflächen vor. Im Zentrum 
des Gebietes wird eine schmale Waldfläche festgesetzt 
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Das ca. 3,2 ha große Plangebiet befindet sich nordöstlich der bebauten Ortslage und ist ein 
Teil der Gesamtplanung „Tornesch am See“, das in sieben Teilbebauungspläne unterteilt ist. 
Das gesamte bauliche Entwicklungsgebiet ist ca. 37 ha groß. 
 
Das Plangebiet stellt sich derzeit überwiegend als Ansaat-Grünland (85 %), im Zentrum als 
Wald (8 %) und Wohnbaufläche mit Garten (5 %) sowie zu 2 % als randliche Gehölzstreifen 
dar. Westlich parallel zur Waldfläche befindet sich ein Graben; weitere Gräben befinden sich 
unmittelbar außerhalb an das Plangebiet angrenzend entlang des Schäferweges und des 
Kleinen Moorweges. 
 
Das Plangebiet stellt sich z.Zt. als nahezu unversiegelt dar und kann damit zu fast 100 % als 
tatsächlicher und potenzieller Lebensraum für Tiere und Pflanzen angesehen werden.  
 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht besitzt das Plangebiet insgesamt eine durchschnittliche Be-
deutung als Lebensraum für Tiere. Als Bereiche mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse 
und Vögel sind der Wald und die übrigen Gehölzstrukturen zu bewerten 
 
Die Eingriffe in die vorhandenen Natur- und Landschaftspotenziale wurden7 ermittelt, bewer-
tet und Maßnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich empfohlen und im Umweltbericht 
dokumentiert. 

Unter anderem sind dies: 

 Festsetzung von Erhaltungs- und Anpflanzgeboten für Bäume, Sträucher und Hecken 

 Festsetzung öffentlicher Grünflächen als Parkanlage, Kinderspielplatz, Fläche für die 
Regenwasserrückhaltung 

 Festsetzung/ Zuordnung externer Ausgleichsflächen (für Eingriffe in den Boden durch 
Versiegelung und Überdeckung) 

 Festsetzungen zum passiven Schallschutz (Lärmpegelbereiche) 
 
Grundsätzlich sind zur Vermeidung von absichtlichen Tötungen alle Gehölzbeseitigungen, 
außerhalb der Vogelbrutzeit und der Wochenstubenzeit der Fledermäuse durchzuführen, 
d.h. diese Maßnahmen sind nur vom 01. Oktober bis zum 01. März des Folgejahres zulässig.  
Anderweitige Planungsmöglichkeiten wurden im Rahmen eines Wettbewerbes für das Ge-
samtentwicklungsgebiet ‚Tornesch am See’ geprüft. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen durch 
die Baugebietsentwicklung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind. 
Wird der Begründung angehängt. 
 
 
 
 

                                                 
7 anhand der „Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ in 
der Anlage zum gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Umwelt, 
Natur und Forsten Schleswig-Holstein vom Dezember 2013 
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12 Verkehrliche Erschließung 
 
 
12.1 Verkehrsuntersuchung 
 
Im Osten des Stadtgebietes von Tornesch sind neue Wohngebiete im Rahmen des Vorha-
bens 'Tornesch am See' geplant. Diese sollen über vorhandene bzw. geplante Erschlie-
ßungsstraßen erschlossen werden, die den Ziel- und Quellverkehr zur Ahrenloher Straße 
bzw. zum Großen Moorweg führen. 
 
Das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten Strukturerweiterungen muss vom an-
grenzenden Straßennetz aufgenommen werden können, wobei insbesondere die Knoten-
punkte im Zuge der Ahrenloher Straße von Bedeutung sind. Die Stadt Tornesch hat daher 
die Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert mit einer verkehrstechnischen Untersuchung 
beauftragt.8  
 
Aufbauend auf aktuellen Zählergebnissen im Untersuchungsbereich ist das Analysever-
kehrsmodell der Stadt Tornesch aktualisiert worden. Im Rahmen der Prognoseerstellung 
wurde das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten Strukturentwicklungen abge-
schätzt und in das Verkehrsmodell eingearbeitet. Hierbei sind insbesondere die Bebauungs-
pläne bzw. Bebauungsplanentwürfe Tornesch Am See und Sportanlage Großer Moorweg 
detailliert berücksichtigt worden. Nach Fertigstellung der Verkehrsuntersuchung sind zusätz-
liche Strukturerweiterungen im Stadtgebiet bekannt geworden. So planen zwei bereits am 
Großen Moorweg ansässige Gewerbebetriebe eine Erweiterung ihrer Flächen. Daher wurde 
im Rahmen einer Ergänzung das zusätzliche Verkehrsaufkommen der geplanten Strukturer-
weiterungen abgeschätzt und eine Überarbeitung der Verkehrsprognosen vorgenommen. 
 
Das Verkehrsaufkommen der Strukturerweiterungen führt im angrenzenden Straßennetz und 
an den Knotenpunkten im Zuge der Ahrenloher Straße zu einer entsprechenden Mehrbelas-
tung. Durch den bereits erfolgten Ausbau der Knotenpunkte am Großen Moorweg und am 
Thujaweg / Ohlenhoff kann der Verkehr dort verträglich abgewickelt werden. An den Knoten-
punkten im Zentrum von Tornesch werden sich jedoch die bereits heute vorhandenen Defizi-
te in der Verkehrsqualität verschärfen. 
 
Die Belastungswerte im Planfall 1 mit Spitzenstundenfaktor belegen nochmals die Notwen-
digkeit für den geplanten Aus- bzw. Neubau der K 22, der zu einer spürbaren Entlastung des 
Straßenzugs L 110 / K 20 und der kritischen Knotenpunkte führen wird. 
 
Als Ergebnis der Untersuchungen ist daher einerseits festzuhalten, dass die geplanten 
Wohngebiete Tornesch Am See über die vorhandenen und geplanten Knotenpunkte an die 
Ahrenloher Straße bzw. den Großen Moorweg angebunden werden können. Andererseits 
sollte der Aus- bzw. Neubau der K 22 zur Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtzent-
rum realisiert werden. 
 
Die ergänzende Einbeziehung der geplanten Strukturerweiterungen, hat ergeben, dass auf-
grund der nur geringen Anzahl an zusätzlichen Beschäftigten- und Lkw-Verkehren, der Ein-
fluss auf die Verkehrsbelastung des Großen Moorwegs vernachlässigbar gering ist. Eine 
Überarbeitung der Verkehrsprognosen führt nicht zu nennenswert anderen Ergebnissen und 
ist daher entbehrlich. Die Untersuchungen zum Verkehrsablauf im Zuge der L 110 zwischen 
dem Kreisverkehrsplatz am Großen Moorweg und der A 23 haben gezeigt, dass die bei-
spielhaft untersuchten einmündenden Straßen nur relativ gering belastet sind. Insbesondere 
die Anzahl der Linksabbieger ist so gering, dass sich daraus die Notwendigkeit von Maß-
nahmen nicht ableiten lässt. 
                                                 
8 Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert; Hannover; Februar 2011 
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12.2 Äußere Erschließung 
 
Das Plangebiet wird über den Kuhlenweg und den Kleinen Moorweg an das örtliche und 
überörtliche Straßennetz angebunden.  
 
 
12.3 Innere Erschließung 
 
Die meisten Grundstücke werden über eine neue Planstraße erschlossen, die an den 
Kuhlenweg bzw. den Kleinen Moorweg anschließt. Die Mindestbreite beträgt 5,00 m. Das 
südliche Quartier benötigt aufgrund seiner Tiefe eine eigene Erschließung. Hier wird eine 
Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Versorgungsträger und der An-
lieger festgesetzt. Zudem werden zwei Grundstücke direkt über den Kleinen Moorweg er-
schlossen. Auch hierfür wurden Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten festgesetzt, 
die innerhalb der Grünflächen um maximal 2,0 m verschoben werden können. 
 
Private Stellplätze finden sich auf den Baugrundstücken. Zu den geplanten Wohnungen soll 
im Rahmen der Kaufverträge und Baugenehmigungsplanung der Nachweis erbracht werden, 
dass 2 private Stellplätze vorgesehen werden. Hier müssen mindestsens 2 Stellplätze nach-
gewiesen werden. Aufgrund dieser Regelung und der geringen Größe des Plangebietes sind 
keine weiteren öffentlichen Stellplätze vorgesehen.  
 
 
 
Durch Fuß- und Radwege in den öffentlichen Grünflächen wird der Bezug zum Park der Ge-
samtplanung „Tornesch am See“ herstellt. Außerdem werden das nördliche und das künftige 
südlich angrenzende Wohngebiete an das Plangebiet angebunden. Somit kann eine unab-
hängig von Kfz-Verkehr geführte fußläufige Anbindung an die anschließenden Wohnquartie-
re oder wichtige Gemeinbedarfseinrichtungen geschaffen werden. Die Fuß- und Radwege 
innerhalb der öffentlichen Grünfläche werden nicht verbindlich festgesetzt, um der Gestal-
tungsplanung nicht vorzugreifen. 
 
 
12.4 ÖPNV-Bedienung 
 
Der Bahnhof Tornesch befindet sich in einer Entfernung von ca. 900 m (Luftlinie bis Mitte 
Plangebiet). Er wird über die HVV-Bahnlinien R60 und R70 mit einem dichten Fahrplanan-
gebot versorgt. Bebauungsplan Nr. 78 liegt damit außerhalb der nach dem gültigen Regiona-
len Nahverkehrsplan (RNVP) für den Kreis Pinneberg für diese Raumkategorie anzusetzen-
den SPNV-Haltestelleneinzugsbereichs von 600 m (Radius). Am Bahnhof Tornesch knüpfen 
auch die HVV-Buslinien 6661 und 6667 in Richtung Uetersen an. 
 
In vergleichbarer räumlicher Lage befindliche Tornescher Stadtteile weisen auch vergleich-
bare ÖPNV-Bedingungen auf, womit hier kein Sonderfall, sondern eine für Tornesch normale 
Situation geschaffen wird. 
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13 Ver- und Entsorgung 
 
 
13.1 Strom-, Gas-, Trinkwasser- und Löschwasserversorgung 
 
Die Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Löschwasser ist durch die Stadtwerke Tor-
nesch GmbH gesichert. 
 
 
13.2 Versorgung mit Telekommunikation 
 
Telefoneinrichtungen werden an das Ortsnetz der Deutschen Telekom angeschlossen. In 
allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungs-
zone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der 
Telekom vorzusehen. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Es ist sicherzu-
stellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 
 
Die Telekom weist zudem darauf hin, dass im B-Plan Verkehrsflächen nicht als öffentliche 
Verkehrswege gewidmet werden, diese Flächen aber zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stehen müssen. Es werden 
Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht zu belastende Flächen 
definiert. Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und Unterhaltung 
jedoch noch nicht. Die Versorgung der Grundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur 
erfordert eine rechtlich gesicherte Verbindung zum öffentlichen Grund. Das entsprechende 
Recht muss auch bei einer eventuell später stattfindenden Grundstücksteilung erhalten blei-
ben. Daher sollte die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grund-
buch veranlasst werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 2 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 
 
 
13.3 Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung 
 
Die Stadt Tornesch ist dem Abwasserzweckverband Südholstein in Hetlingen angeschlos-
sen.  
 
Das Niederschlagswasser soll in begrünten Mulden gesammelt und verzögert dem zentralen 
Entwässerungssystem zugeführt werden. Hierfür wird vom Ingenieurbüro LENK + RAUCH-
FUß GmbH aus Rellingen ein wasserwirtschaftliches Konzept erstellt. Das Konzept wird mit 
der unteren Wasserbehörde abgestimmt werden. 
 
An dieser Stelle wird auf das Kapitel 7.77.78.5 Festsetzungen zur Wasserwirtschaft auf Seite 
161617 verwiesen. 
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13.4 Müllentsorgung 
 
Die Müllentsorgung wird vom Kreis Pinneberg durchgeführt. Die neu geplante Straße (Ver-
kehrsberuhigter Bereich) kann von den Fahrzeugen der Müllabfuhr befahren werden; die 
Flächen für Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten nicht. Müllbehälter sind am Abfuhrtag an der 
nächstgelegenen, von den Fahrzeugen der Müllabfuhr befahrbaren öffentlichen Verkehrsflä-
che, bereit zu stellen. 
 
 

14 Altablagerungen und Altlasten 
 
 

Nach derzeitigem Kenntnisstand des Kreises und der Stadt sind Altablagerungen im Plan-
geltungsbereich nicht bekannt. Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen und/ oder 
Altlasten aus früheren gewerblichen Nutzungen von Grundstücken im Plangebiet liegen 
zurzeit nicht vor. 

 
Sollten im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes jedoch Auffälligkeiten im Untergrund 
festgestellt werden, die auf eine Altablagerung und/oder eine Belastung oder Kontamination 
des Bodens mit Schadstoffen hindeuten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises 
Pinneberg umgehend davon in Kenntnis zu setzen.  
 
Auffälliger/ verunreinigter Bodenaushub ist bis zum Entscheid über die fachgerechte Entsor-
gung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück separat zu lagern. Dieser 
Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den Untergrund 
zu schützen (z. B durch Folien oder Container).  
 
Bei Funden oder auffälligen Erdarbeiten ist die Arbeit zu unterbrechen; die Bodenschutzbe-
hörde ist unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
 
 
 

15 Denkmalschutz 
 
 
Der Bebauungsplan hat nach heutigem Kenntnisstand keine Auswirkungen auf archäologi-
sche Kulturdenkmäler. 
 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 
ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum 
Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. § 15 DSchG der 
Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. 
 
 
 
 

16 Kosten 
 
 
Zu den Kosten, die der Stadt aus der Durchführung des Bebauungsplanes voraussichtlich 
entstehen, können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.  
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17 Flächenbilanz 
 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind alle im Bebauungsplan Nr. 78 festgesetzten Flächenarten 
zusammengestellt. 
 

Bezeichnung Fläche in ha 

    

Allgemeine Wohngebiete 1,328

davon: Quartier Nordwest 0,361

davon: Quartier Nordost 0,238

davon: Quartier Mitte-West 0,070

davon: Quartier Mitte-Ost 0,128

davon: Quartier Süden 0,531
   

Verkehrsflächen 0,240

davon: Verkehrsberuhigter Bereich 0,221

davon: Fußgängerbereich 0,005

davon: Geh- und Radweg 0,014
   

Fläche für Wald 0,237

   

Versorgungsfläche 0,004

   

Grünflächen 1,367

davon: Öffentliche Grünfläche - Kuhlenweg/Kleiner Moorweg 0,137

davon: Öffentliche Grünfläche - Schäferweg 0,033

davon: Öffentliche Grünfläche - in der Mitte des Plangebietes 0,099

davon: Öffentliche Grünfläche - Zweckbestimmung Parkanla-
ge, Spielplatz, Regenrückhaltung 

1,050

davon: Private Grünfläche (Hecke erhalten) 0,009

davon: Private Grünfläche (Hecke anpflanzen) 0,039

  

    Räumlicher Geltungsbereich 3,176

Stand: 24.04.2014
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Diese Begründung wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch in ihrer Sitzung am 
……………….. gebilligt. 
 
Tornesch, den ………...... 
 
 
 
............................................... 
 Bürgermeister 
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